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Anderungshistorie

Anderung Stand 02.12.2020 (gelb hinterlegt):

e Einfliigen eines Deckblattes
e Punkt 6.4: Der personliche Schulbedarf erhoht sich von 100,00 Euro zum jeweiligen
Kalenderjahr beginnenden ersten Schulhalbjahr auf 103,00 Euro und im jeweiligen

Kalenderjahr beginnende zweite Schulhalbjahr von 50,00 Euro auf 51,50 Euro.

Anderung Stand 05.05.2020:

e Punkt 3.1: Begriff ,Antrag“ wurde zu ,Bedarfsanzeige” geandert

e Punkt 5.4: |Falligkeit der Zahlung® in ,Féalligkeit der Zahlung bzw. Teilzahlungen*

e Punkt 7.2.1 und folgende wurden aufgrund der Chronologie zu 7.3.1 korrigiert

e Punkt 8.6: Anderung des Richtwertes fiir Einzelnachhilfe

e Punkt 8.8 wird aufgrund der Chronologie in 8.7 korrigiert

e Punkt 8.7: Anderung von Zeitstunden in ,Zeitstunden bzw. Schul/Nachhilfestunden®

e Einfugung des Punktes 11 — Regelungen wahrend der COVID 19-Epidemie

e Bei den Antrdgen/ Bedarfsanzeigen wurde das ,Emblem* des Kreises Stormarn
entfernt, da es hierdurch zu Verwirrungen der Zustandigkeiten kam.

e Im Antrag auf Lernférderung wurde folgender Punkt aufgenommen:
,Bitte erlautern Sie die defizitaren/ zu vermittelnden Nachhilfethemen.*

¢ In der Bedarfsanzeige wurde aufgenommen, dass auf jeder Seite der Name und
Vorname des Kindes festgehalten wird.

e 8.6. Anderung des Richtwertes fiir Einzelnachhilfe

e 8.8 wird aufgrund der Coronologie in 8.7 umgenannt

e 8.7. Anderung von Zeitstunden in ,Zeitstunden bzw. Schul/Nachhilfestunden*®

e Einfugung des Punktes 11 — Regelungen wahrend der COVID 19-Epidemie
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1. Grundsatzliches

1.1 Anwendungshinweise

Der Qualitatsleitfaden soll Hilfestellung geben, die Vorschriften tUber die Gewahrung von
Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes gesetzeskonform und einheitlich

anzuwenden.

Er soll sich kontinuierlich weiterentwickeln. Hierzu koénnen Problemstellungen mit
Losungsvorschlagen an die Fachdienstleitung des Fachdienstes Sonstiges soziale

Leistungen herangetragen werden.

Die einschlagigen Rechtsgrundlagen befinden sich bei den jeweiligen Leistungsarten.

1.2 Grundsatz/Sinn und Zweck Bildung und Teilhabe

Fur Eltern, die auf Unterstitzungsleistungen angewiesen sind, ist es oft nicht leicht, ihren
Kindern die gleichen Mdglichkeiten in der Freizeit oder in der Schule zu bieten wie Kindern
aus Familien mit héheren Einkommen. Doch haben auch bedurftige Kinder und Jugendliche,
z. B. einen Anspruch darauf, bei Tagesausfligen und dem gemeinsamen Mittagessen in
Schule und Kita, bei Musik, Sport und Spiel in Vereinen und Gruppen mitmachen zu durfen.

Hier helfen die Bildungs- und Teilhabeleistungen des sogenannten Bildungspakets.

1.3 Gesetzesanderung

1.3.1 Starke-Familien-Gesetz — Anderung zum 01.08.2019

Mit dem Starke-Familien-Gesetz treten hinsichtlich der Bildung- und Teilhabeleistungen

folgende Anderungen zum 01.08.2019 in Kraft:

- Der Betrag fur den personlichen Schulbedarf wurde erhoht.
Der Betrag fur die Ausstattung fur den personlichen Schulbedarf wird auf 150,00 Euro
pro Schuljahr angehoben und zugleich wird ab dem Januar 2021 die

Fortschreibungsrate fur die jahrliche Anpassung der Regelbedarfsstufen nach § 28a




KREIS STORMARN

Qualitatsleitfaden
- Leistungen fur Bildung und Teilhabe -

des Zwolften Sozialgesetzbuches (SGB Xll) auf die Bedarfe flr den perséonlichen
Schulbedarf entsprechend angewendet.

- Der Eigenanteil fiir das gemeinschatftliche Mittagessen wurde gestrichen.

- Der Eigenanteil fuir die Schilerbeférderung wurde gestrichen.

- Die Klarstellung, dass die Lernférderung nicht von einer Versetzungsgeféahrdung
abhangt, wurde geschaffen.

- Es ist keine gesonderte Antragstellung mehr notwendig. Ausnahme bildet hier die
Lernférderung. Achtung: Dies qilt _nicht flr die Leistungen nach dem
Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

- Durch Wegfall des Begriffes ,Mitgliedsbeitrage® (8 28 Abs. 7 Zweites
Sozialgesetzbuch (SGB 1)/ 8§ 34 Abs. 7 SGB XIl) lasst der Wortlaut keine

Einschrankung mehr auf institutionell organisierte regelmaRige Aktivitaten zu.

1.4 Zustandigkeit

SGB I/ ohne Ifd. Leistungsbezug
Das Jobcenter des Kreises Stormarn entscheidet tber die Antrdge, wenn die Kinder und

Jugendlichen Sozialgeld (SGB II) oder Arbeitslosengeld Il erhalten. Fir die Falle in denen
kein laufender Bezug von SGB ll-Leistungen, WoGG oder Kindergeldzuschlag besteht,
entscheidet ebenfalls das Jobcenter, sofern die grundsatzliche Zuordnung zu SGB II-
Leistungen gegeben ist, sprich die Erwerbsfahigkeit mindestens eines Elternteils oder ab

dem 15. Lebensjahr des Kindes gegeben ist.

Asylbewerberleistungsgesetz (AsyILG)
Uber die Antrage, der Kinder und Jugendlichen, die Asylbewerberleistungen erhalten,

entscheiden die Ortlichen Sozialamter des Kreises Stormarn.

SGB XII
Uber die Antrage wahrend des SGB Xll-Leistungsbezugs, entscheiden die ortlichen

Sozialamter des Kreises Stormarn sowie das Amt ltzstedt. Fur die Félle in denen kein
laufender Bezug von SGB Xll-Leistungen besteht, entscheiden ebenfalls die &rtlichen
Sozialamter, sofern die grundsatzliche Zuordnung zu SGB XlI-Leistungen gegeben ist, sprich

die Erwerbsminderung vorliegt.
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Vollendet ein Jugendlicher, der Leistungen nach dem SGB XII bezieht das 15. Lebensjahr
und wechselt damit in den Leistungsbezug SGB Il, werden die Bildungs- und
Teilhabeleistungen nach § 34 SGB Xll im Rahmen der Sozialhilfe bis zum Ende des Monats,

in dem der Leistungsberechtigte 15 Jahre alt wird, gezahlt.

BKGG
Uber die Antrage, wenn die Leistungsberechtigten Wohngeld oder Kindergeldzuschlag

erhalten, entscheiden die 6rtlichen Wohngeldbehdrden.
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2. Verfahren

2.1 Antragstellung

2.1.1 SGB Il/ SGB XIlI
Gem. § 37 Abs. 1 Satz 1 SGB Il, 8§ 34a Abs. 1 Satz 1 SGB XIl sind die Leistungen fur

Bildung und Teilhabe, mit Ausnahme der ergdnzenden angemessenen Lernforderung, nicht

gesondert zu beantragen.

Der Antrag auf Leistungen der eintagigen Ausflige, der mehrtdgigen Fahrten, der
Ausstattung mit persdnlichem Schulbedarf, der Schilerbeférderung, der gemeinschaftlichen
Mittagsverpflegung und der sozialen und kulturellen Teilhabe gilt mit der Beantragung von
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB Il und dem SGB XII als dem

Grunde nach gestellt.

Fur die Leistung der ergdnzenden angemessenen Lernférderung ist der anliegende

Antragsvordruck zu nutzen.*

Bedarfsanzeigen? der leistungsberechtigten Personen sind von der Stelle zu priifen, bei der
diese eingeht. Unzustandige Unterlagen sind unverziglich an die zustandige Behérde
weiterzuleiten. Der Antrag gilt von dem Zeitpunkt an als gestellt, zu dem er bei der in Satz 1

genannten Stelle eingegangen ist (§ 16 Abs. 2 SGB ).

2.1.2 BKGG (Wohngeld/Kinderzuschlag)

Ein Unterschied zum sogenannten Globalantrag im Bereich des SGB 1l/ SGB XII ist eine
gesonderte Antragstellung gem. 8§ 9 BKGG fur Leistungsberechtigte nach dem WoGG sowie

Leistungsberechtigte eines Kindergeldzuschlages erforderlich.

Allerdings ist hier eine Leistungsgewéahrung vor Antragstellung mdglich gem. § 6b Abs. 2a
BKGG.

! Siehe Anlage 2 — Antrag Lernforderung
® Siehe Anlage 3 - Bedarfsanzeigen
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2.2 Berechtigte Selbsthilfe nach § 30 SGB Il und § 34b SGB XIl

8§30 SGB Il

Geht die leistungsberechtigte Person durch Zahlung an Anbieter in Vorleistung, ist der kommunale Tréger zur Ubernahme
der beriicksichtigungsfahigen Aufwendungen verpflichtet, soweit

1l.unbeschadet des Satzes 2 die Voraussetzungen einer Leistungsgewahrung zur Deckung der Bedarfe im Zeitpunkt der
Selbsthilfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 vorlagen und

2.zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der Leistung durch Erbringung als Sach- oder Dienstleistung ohne eigenes
Verschulden nicht oder nicht rechtzeitig zu erreichen war.

War es dem Leistungsberechtigten nicht moglich, rechtzeitig einen Antrag zu stellen, gilt dieser als zum Zeitpunkt der
Selbstvornahme gestellt.

§ 34b SGB Xl

Geht die leistungsberechtigte Person durch Zahlung an Anbieter in Vorleistung, ist der Trager der Sozialhilfe zur Ubernahme
der beriicksichtigungsfahigen Aufwendungen verpflichtet, soweit

1l.unbeschadet des Satzes 2 die Voraussetzungen einer Leistungsgewahrung zur Deckung der Bedarfe im Zeitpunkt der
Selbsthilfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 vorlagen und

2.zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der Leistung durch Erbringung als Sach- oder Dienstleistung ohne eigenes
Verschulden nicht oder nicht rechtzeitig zu erreichen war.

War es dem Leistungsberechtigten nicht méglich, rechtzeitig einen Antrag zu stellen, gilt dieser als zum Zeitpunkt der
Selbstvornahme gestellt.

Unter den Voraussetzungen der berechtigten Selbsthilfe kann auch die Erstattung von
bereits zuvor z. B. von den Eltern beschafften Sach- und Dienstleistungen nach § 30 SGB Il
bzw. 8 34b SGB XII erfolgen. Hierzu muss ein Nachweis der leistungsberechtigten Person

vorgelegt werden, z. B. aussagekraftige Rechnung, Quittung oder ein Kontoauszug.

Dabei missen im Zeitpunkt der Selbsthilfe die Voraussetzungen zur Leistungsgewahrung
vorgelegen haben. Dartber hinaus muss zum Zeitpunkt der Selbsthilfe der Zweck der
Leistung durch Erbringung als Sach- oder Dienstleistung ohne eigenes Verschulden des

Leistungsberechtigten nicht oder nicht rechtzeitig zu erreichen gewesen sein.

War es dem Leistungsberechtigten nicht moglich, rechtzeitig einen Antrag zu stellen bzw.

den Bedarf anzuzeigen, gilt dieser zum Zeitpunkt der Selbstvornahme als gestellit.
Nach der Gesetzesbegriindung sind z. B. folgende Félle mit der Regelung gemeint:*

- Der in Betracht kommende Anbieter besteht auf Barzahlung durch den Kunden.

- Der kommunale Tréager kann die Sach- oder Dienstleistung nicht rechtzeitig
veranlassen, ohne dass die leistungsberechtigte Person dies zu vertreten hatte. Dies
ist der Fall, wenn

o der Trager die Leistung rechtswidrig verweigert hat oder sdaumig handelt,

0 es nicht moglich war, rechtzeitig einen Antrag zu stellen.

® BT-Drs. 17/12036, S. 8
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2.3 Bewilligungszeitraum

Mit Ausnahme der Leistungen fir die ergdnzende angemessene Lernférderung wirkt der

Antrag auf Sozialleistungen dem Grunde nach auf Leistungen fur Bildung und Teilhabe auf
den Ersten des jeweiligen Antragsmonats zurtick gem. 8 37 Abs. 2 S. 2 SGB Il bzw. § 44
Abs. 2 S. 1 SGB XII. Bei Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen sind — mit Ausnahme der
Leistungen fir die ergdnzende angemessene Lernforderung — die Leistungen fir Bildung
und Teilhabe vom Ersten des Antragsmonats bis zum Ende des jeweils gultigen
Bewilligungszeitraumes zu gewahren. Dies betrifft alle Falle, in denen die Nachweise fur
das Vorliegen eines Bedarfs entweder zu Beginn, wéhrend, am Ende oder nach Ablauf des
Bewilligungszeitraums erbracht werden oder auch ggf. schon vor dem aktuellen

Bewilligungszeitraum eingereicht wurden und fortwirken.

Werden die Leistungen fir Bedarfe nach § 28 Abs. 2 und 5 bis 7 SGB Il bzw. § 34 Abs. 2
und 5 bis 7 SGB XlI durch Geldleistungen erbracht, erfolgt dies monatlich in Hohe der im
Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe oder nachtraglich durch Erstattung verauslagter
Betrage (88 29 Abs. 4 und 30 SGB I, 88 34a Abs. 5 und 34b SGB XII).

Bei der Bewilligung im Voraus erfolgt die Bewilligung an Hand der voraussichtlich im
Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe. Die Regelung ermdglicht eine Bewilligung der
Geldleistungen zu  Beginn des  Bewilligungszeitraums fir den  gesamten

Bewilligungszeitraum.*

2.4 Besonderheiten bei der Leistungsgewahrung nach § 34, § 34a

SGB Xl
Im Wesentlichen entsprechen die Regelungen der 88 34 und 34a SGB XII den Regelungen

des SGB Il. Folgende Unterschiede ergeben sich:

Anspruchsberechtigung/ Personenkreis

Anders als im SGB Il werden Bedarfe fur Bildung auch dann gewahrt, wenn Schiler bereits

das 25te Lebensjahr vollendet haben.

* BT-Ds. 19/7504, S. 48

10
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Schulbedarfspaket gem. 8 34 Abs. 3 SGB XII

Ausnahmsweise konnen hier die Betrdge fur den personlichen Schulbedarf auch im
laufenden Schuljahr gewéahrt werden. Werden Kinder erstmals im laufenden Schuljahr
eingeschult (z. B. Fluchtlinge) oder nehmen sie den Unterricht wegen einer Unterbrechung
(z. B. Krankheit, Auslandsaufenthalt) nach den Stichtagen wieder auf, ist das

Schulbedarfspaket auch unabhangig von den Stichtagen zu gewahren.

Findet der erstmalige Schulbesuch bzw. die Wiederaufnahme des Unterrichts im ersten
Schulhalbjahr statt, sind 100,00 Euro zu gewdahren. Ist der Schuleintritt hingegen im zweiten
Schulhalbjahr, sind 150,00 Euro zu bewilligen.

Erreichen der Altersgrenze

In dem Monat, in dem der Leistungsberechtigte 18 Jahre alt wird, sind die Leistungen nach
8§34 Abs. 7 SGB XIl noch fir den kompletten Monat zu gewahren. Der Anspruch auf
Bildungsbedarf (Abs. 2 — 6 SGB XIlI) endet hier mit der Beendigung des Schulbesuchs.

2.5 Besonderheiten bei der Leistungsgewahrung nach § 6b BKGG

Verfahren

Leistungen fir Bildung und Teilhabe konnen nur fur den Zeitraum erfolgen, fur den

Kinderzuschlag bzw. Wohngeld gewahrt wird.

Die Leistungen werden vom Beginn des Monats an gewdahrt, in dem die
Anspruchsvoraussetzungen erfullt sind (vgl. 8 5 Abs. 1 BKGG). Folglich kdnnen die
Leistungen ruckwirkend gewahrt werden, soweit die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen,
insbesondere der Bezug von Kinderzuschlag oder Wohngeld, vorlagen und die Eltern

Nachweise dariber haben, dass sie entsprechende Ausgaben hatten.

Anspruchsberechtigung

Ein Anspruch nach § 6b BKGG setzt voraus, dass fur das Kind, fur das Leistungen beantragt

werden, ein Anspruch auf Kindergeld oder andere Leistungen nach § 4 BKGG besteht und

11
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das Kind, fur das Leistungen beantragt werden, mit der antragstellenden Person in einem
Haushalt lebt und die antragstellende Person fur ein Kind Kinderzuschlag bezieht oder im
Fall der Bewilligung von Wohngeld die antragstellende Person und das Kind, fir das

Leistungen beantragt werden, zu bertcksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Ruckwirkung, Verjdhrung

Nach 8§ 6b Abs. 2a BKGG verjahren Anspriche auf Leistungen fur Bildung und Teilhabe
zwolIf Monate nach Ablauf des Kalendermonats, in dem sie entstanden sind.

Nachrang

Leistungen nach dem SGB VIII gehen den Leistungen fur Bildung und Teilhabe vor. Eine

Ausnahme gilt fir die Mittagsverpflegung, siehe hierzu § 10 Abs. 3 SGB VIII.

Antrag

Ein gesonderter Antrag fur samtliche Bedarfe ist gem. § 9 BKGG erforderlich.

12
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3. Anspruchsvoraussetzungen

3.1 Feststellung der Anspruchsberechtigung

Die Hilfebedurftigkeit wird von der jeweils zustandigen Stelle nach den jeweils einschlagigen

gesetzlichen Maf3staben festgestellt.

Die Leistungen fir Bildung und Teilhabe nach § 28 Abs. 2 bis 7 SGB Il und § 34 Abs. 2 bis 7
SGB XIlI werden zusatzlich zu den anderen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
erbracht. Ist nach Deckung der vorrangigen Bedarfe fir den Lebensunterhalt noch weiteres
Einkommen und Vermdgen vorhanden, deckt das Ubersteigende Einkommen die Bedarfe fur
Bildung und Teilhabe in der gesetzlich vorgeschriebenen Reihenfolge (8 19 Abs. 3 SGB II).
Sind mehrere Personen nur im Umfang der Leistung fur Bildung und Teilhabe
leistungsberechtigt, wird das Ubersteigende Einkommen kopfteilig bei jeder Person
berticksichtigt (8 9 Abs. 2 Satz 4 SGB Il). Das Verfahren findet bei der Frage der

Berlicksichtigung von Einkommen auch im SGB XlI entsprechend Anwendung.

Fur die Feststellung der Anspruchsberechtigung ist der fir die mehrtdgige Klassenfahrt
anfallende Betrag nach § 5a Nr. 2 der Arbeitslosengeld I/ Sozialgeld-Verordnung in
monatliche Teilbetrdge auf einen Zeitraum von sechs Monaten ab Beginn des auf ,die

Bedarfsanzeige“ folgenden Monats aufzuteilen.

3.2 Leistungsumfang

Die Leistungen fur Bildung und Teilhabe umfassen folgende einzelne Leistungen:

e Tagesschulausfliige, Tagesausflige einer Kindertageseinrichtung/Tagespflegeperson

o mehrtagige Schulfahrten, mehrtdgige Fahrten einer Kindertageseinrichtung/
Tagespflegeperson

e Ausstattung mit personlichem Schulbedarf

e Schiulerbeférderung

e erganzende angemessene Lernférderung

13
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¢ Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in  Schulen, Kindertageseinrichtungen/
Tagespflegeperson und dem Hort, wenn eine Kooperationsvereinbarung zwischen
der Schule und dem Anbieter vorliegt

e Soziale und kulturelle Teilhabe in der Gemeinschaft

3.3 Personenkreis

Bildungs- und Teilhabeleistungen kommen insbesondere fir Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene in Betracht, die Grundsicherung fur Arbeitsuchende (Arbeitslosengeld Il oder
Sozialgeld) gem. § 28 Abs. 1 SGB Il oder Sozialhilfe (Hilfe zum Lebensunterhalt oder
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) gem. 8§ 34 Abs. 1 SGB Xll erhalten
oder deren Eltern den Kinderzuschlag oder Wohngeld gem. 8 6b BKGG beziehen. Auch wer

Leistungen nach 8 2 AsyILG erhélt, kann einen Anspruch auf das Bildungspaket haben.

Zudem kann ein Anspruch auf Leistungen des Bildungspakets nach dem SGB Il bestehen,
wenn das Kind bzw. seine Eltern zwar ansonsten keine der genannten Sozialleistungen
beziehen, jedoch die spezifischen Bildungs- und Teilhabebedarfe des Kindes nicht decken

konnen.®

Bezieher von BAf6G, BAB und Ausbildungsgeld haben bei Vorliegen der Voraussetzungen
des § 28 Abs. 1 SGB Il einen Anspruch auf Leistungen der Bildung und Teilhabe. Hierbei
handelt es sich um staatlich finanzierte Ausbildungsférderungen, die nicht mit der auf der
Grundlage tarifvertraglicher Vereinbarungen vom Arbeitgeber gezahlten
Ausbildungsvergiitung gleichzusetzen sind. Der in 8 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 SGB I
ausgewiesene Grundabsetzungsbetrag (pauschaler Freibetrag) ist fiir die Frage eines

Anspruchs auf Leistungen der Bildung und Teilhabe unerheblich.

Die Ausschlussregelungen des § 7 Absatz 5 SGB Il sowie des § 22 SGB XII gelten auch fur
die Leistungen der Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB Il und § 34 SGB XII. Bei Vorliegen

einer besonderen Harte kénnen die Leistungen flir Bildung und Teilhabe an Auszubildende

® Zur Prufung siehe: § 7 Abs. 2 S. 3,89 Abs. 2S. 3 und 4 SGB Il i.V.m. § 5a Alg II-VO
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im Sinne des § 7 Abs. 5 SGB Il jedoch als Darlehen und im Falle des § 22 Absatz 1 Satz 2
SGB XllI als Darlehen oder Beihilfe erbracht werden.

Leistungsart

SGB 11° und BKGG

SGB Xl und 88 3 und 2 AsyILG

Schulausfliige und

mehrtagige Klassenfahrten -

Ausfliige und Fahrten einer
Kindertageseinrichtung

Kinder, die eine Kindertageseinrichtung besuchen, d.h. sowohl in Kinderkrippen,
Kindergarten als auch bei Tagespflegepersonen
Schidiler, die eine allgemein- oder berufsbildende Schule oder den Hort besuchen.

Altersgrenze: nur bis zur
Vollendung des 25.
Lebensjahres
Ausgeschlossen:

Ohne Altersbeschrankung fir SGB
XIl, AsylLG: siehe SGB I

Bezug einer Aushildungsvergutung
ist unschédlich

Mittagsverpflegung Auszubildende, die - Ausgeschlossen sind Auszubildende
Ausbildungsvergutung erhalten nach § 22 Abs. 1 SGB XlI- Beachte
nach § 27i.V.m. § 7 Abs. 5 SGB § 22 Abs. 2 SGB XII
Il — Beachte § 7 Abs. 6 SGB Il
- Schuler, die eine allgemein- oder berufshildende Schule besuchen
- Altersgrenze: nur bis zur - Ohne Altersbeschrankung fur SGB
Schulbedarf Vollendung des 25. XIl, AsylLG: siehe SGB II

Schulerbeférderung

Lebensjahres
Ausgeschlossen: Schiler, die
Ausbildungsvergutung erhalten

Bezug einer Aushildungsvergutung
ist unschédlich
Ausgeschlossen sind Auszubildende

Lernférderung und Auszubildende nach § 27 nach § 22 Abs. 1 SGB XlI- Beachte
i.V.m. 8 7 Abs. 5 SGB Il — § 22 Abs. 2 SGB XII
Beachte § 7 Abs. 6 SGB I
- Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18.Lebensjahres (einheitliche
Altersgrenze!)
- Bezug einer - SGB XII: wegen einheitlicher
Ausbildungsvergitung ist Altersgrenze nur Personen nach 3.
Teilhabe unschadlich Kapitel SGB XII berechtigt

Ausgeschlossen sind
Auszubildende nach § 27 i.V.m.
8§ 7 Abs. 5 SGB Il — Beachte § 7
Abs. 6 SGB I

Ausbildungsvergutung ist
unschadlich

Ausgeschlossen sind Auszubildende
nach § 22 Abs. 1 SGB XII- Beachte
§ 22 Abs. 2 SGB XII

® Zusatzlich werden unbegleitete minderjahrige Auslander (umA) mit Leistungen nach dem SGB VIII

bertcksichtigt.

Voraussetzung

ist ein Bescheid

Leistungsberechtigung nach SGB I

des

Jobcenters

zur  grundsatzlichen
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3.4 Definition allgemein-/berufsbildende Schulen

Der Begriff der allgemeinbildenden Schule umfasst alle Schulen, die nicht mit einem

beruflichen oder berufsorientierten Abschluss enden. Die berufsbildenden Schulen umfassen
alle Schulen, die (auch) eine berufsbezogene Bildung vermitteln. Zu den allgemeinbildenden

Schulen im Sinne von 8§ 9 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz gehéren:

e die Grundschulen

e die Gemeinschaftsschulen
¢ die Gymnasien

e die Berufsschule

e die Berufsfachschule

e die Berufsoberschule

e die Fachoberschule

e das Berufliche Gymnasium
e die Fachschulen

e das Forderzentrum

o freie Waldorfschule

¢ das Abendgymnasium

Der Begriff der allgemein- und berufsbildenden Schulen definiert sich jedoch nicht allein
durch die landesschulrechtlichen Bestimmungen. Vielmehr fallen unter diesen Begriff hach
8§28 Abs. 1 Satz 2 SGB Il und 8§ 34 Abs. 1 Satz 1 SGB XIl alle Einrichtungen, in denen
Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihre allgemeine Schulpflicht oder ihre
Berufsschulpflicht erflillen. Auf den Erwerb eines Schulabschlusses kommt es hingegen nicht

an, denn es wird hier lediglich auf den Besuch einer solchen Einrichtung abgestellt.
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4. Art und Weise der Leistungserbringung
4.1 Rechtsgrundlage

§29 SGB Il

(1) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht durch

1.Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen,

2.Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter) oder

3.Geldleistungen.

Die kommunalen Trager bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen erbringen. Die Leistungen zur Deckung der Bedarfe
nach § 28 Absatz 3 und 4 werden jeweils durch Geldleistungen erbracht. Die kommunalen Tréger kdnnen mit Anbietern
pauschal abrechnen.

(2) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit Ausgabe des jeweiligen Gutscheins als
erbracht. Die kommunalen Tréager gewahrleisten, dass Gutscheine bei geeigneten vorhandenen Anbietern oder zur
Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote eingeldst werden kdnnen. Gutscheine kdnnen fur den gesamten Bewilligungszeitraum
im Voraus ausgegeben werden. Die Giiltigkeit von Gutscheinen ist angemessen zu befristen. Im Fall des Verlustes soll ein
Gutschein erneut in dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch genommen wurde.

(3) Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen mit der Zahlung als erbracht. Eine
Direktzahlung ist fur den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus moglich.

(4) Werden die Leistungen fiir Bedarfe nach § 28 Absatz 2 und 5 bis 7 durch Geldleistungen erbracht, erfolgt dies
1.monatlich in Hohe der im Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe oder

2.nachtréglich durch Erstattung verauslagter Betrage.

(5) Im Einzelfall kann ein Nachweis Uber eine zweckentsprechende Verwendung der Leistung verlangt werden. Soweit der
Nachweis nicht gefuihrt wird, soll die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden.

(6) Abweichend von den Abséatzen 1 bis 4 kénnen Leistungen nach § 28 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gesammelt fur
Schilerinnen und Schiiler an eine Schule ausgezahlt werden, wenn die Schule

1.dies bei dem ortlich zusténdigen kommunalen Tréger (§ 36 Absatz 3) beantragt,

2.die Leistungen fur die leistungsberechtigten Schilerinnen und Schiler verauslagt und

3.sich die Leistungsberechtigung von den Leistungsberechtigten nachweisen lasst.

Der kommunale Tréger kann mit der Schule vereinbaren, dass monatliche oder schulhalbjahrliche Abschlagszahlungen
geleistet werden.

§ 34a SGB XII

(2) Leistungen zur Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 werden erbracht durch

1.Sach- und Dienstleistungen, insbesondere in Form von personalisierten Gutscheinen,

2.Direktzahlungen an Anbieter von Leistungen zur Deckung dieser Bedarfe (Anbieter) oder

3.Geldleistungen.

Die zustéandigen Trager der Sozialhilfe bestimmen, in welcher Form sie die Leistungen erbringen. Die Leistungen zur
Deckung der Bedarfe nach § 34 Absatz 3 und 4 werden jeweils durch Geldleistungen erbracht. Die zustandigen Tréager der
Sozialhilfe kénnen mit Anbietern pauschal abrechnen.

(3) Werden die Bedarfe durch Gutscheine gedeckt, gelten die Leistungen mit Ausgabe des jeweiligen Gutscheins als
erbracht. Die zustandigen Trager der Sozialhilfe gewahrleisten, dass Gutscheine bei geeigneten vorhandenen Anbietern oder
zur Wahrnehmung ihrer eigenen Angebote eingelost werden konnen. Gutscheine kénnen fur den gesamten
Bewilligungszeitraum im Voraus ausgegeben werden. Die Giiltigkeit von Gutscheinen ist angemessen zu befristen. Im Fall
des Verlustes soll ein Gutschein erneut in dem Umfang ausgestellt werden, in dem er noch nicht in Anspruch genommen
wurde.

(4) Werden die Bedarfe durch Direktzahlungen an Anbieter gedeckt, gelten die Leistungen mit der Zahlung als erbracht. Eine
Direktzahlung ist fir den gesamten Bewilligungszeitraum im Voraus mdglich.

(5) Werden die Leistungen fir Bedarfe nach § 34 Absatz 2 und 5 bis 7 durch Geldleistungen erbracht, erfolgt dies

1.monatlich in Hohe der im Bewilligungszeitraum bestehenden Bedarfe oder

2.nachtréglich durch Erstattung verauslagter Betrage.

(6) Im Einzelfall kann der zustandige Trager der Sozialhilfe einen Nachweis Uber eine zweckentsprechende Verwendung der
Leistung verlangen. Soweit der Nachweis nicht gefiihrt wird, soll die Bewilligungsentscheidung widerrufen werden.

(7) Abweichend von den Absétzen 2 bis 5 kdnnen Leistungen nach 8§ 34 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 gesammelt fir
Schillerinnen und Schiler an eine Schule ausgezahlt werden, wenn die Schule

1.dies bei dem zustandigen Trager der Sozialhilfe beantragt,

2.die Leistungen fur die leistungsberechtigten Schilerinnen und Schler verauslagt und

3.sich die Leistungsberechtigung von den Leistungsberechtigten nachweisen lasst.

Der zustandige Trager der Sozialhilfe kann mit der Schule vereinbaren, dass monatliche oder schulhalbjéhrliche
Abschlagszahlungen geleistet werden.
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4.2 Leistungsform
Das Gutscheinverfahren wird Uber die Bildungskarte abgewickelt. Dies wird fur folgende

Leistungsarten eingerichtet:

- Lernférderung
- Gemeinschaftliches Mittagessen

- Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Es ist eine Direktzahlung an den Anbieter bei folgenden Leistungen

- Tagesschulausflige, Tagesausfllige einer Kindertageseinrichtung/
Tagespflegeperson
- mehrtdgige Schulfahrten, mehrtdgige Fahrten einer Kindertageseinrichtung/

Tagespflegeperson

vorzunehmen.

Bei den folgenden Leistungsarten sind Geldleistungen zu erbringen:

- personlicher Schulbedarf

- Schulerbeférderung
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5. Tagesschulausflige, Tagesausflige einer
Kindertageseinrichtung/Tagespflegeperson und mehrtagige

Schulfahrten, mehrtagige Fahrten einer

Kindertageseinrichtung/ Tagespflegeperson

5.1 Rechtsgrundlage

§ 28 Abs. 2 SGB I

Bei Schulerinnen und Schiilern werden die tatsachlichen Aufwendungen anerkannt fir

1.Schulausfliige und
2.mehrtagige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Fur Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder fir die Kindertagespflege geleistet wird, gilt Satz 1 entsprechend.

§ 34 Abs. 2 SGB XII

Bedarfe werden bei Schilerinnen und Schilern in Hohe der tatsachlichen Aufwendungen anerkannt fur
1. Schulausflige und

2. mehrtagige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen.

Fur Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder fir die Kindertagespflege geleistet wird, gilt Satz 1 entsprechend.

5.2 Voraussetzungen

Voraussetzungen flr die Gewahrung dieser Leistung sind:

1. Person des leistungsberechtigten Personenkreises

2. Ausflug oder mehrtagige Fahrt ist eine von der  jeweiligen
Einrichtung/Tagespflegeperson organisierte Veranstaltung

3. Aufwendungen mussen unmittelbar durch die Schule bzw.
Einrichtung/Tagespflegeperson veranlasst worden sein. Privat veranstaltete Fahrten
fallen nicht unter diesen Begriff.

4. Die Veranstaltung muss sich im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
bewegen bzw. von der Leitung genehmigt worden sein.

Nicht erfasst werden schulische Veranstaltungen, die auf dem Schulgelande stattfinden,

denn bei ihnen handelt es sich bereits begrifflich nicht um ,Ausflige“. Auch notwendige
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Fahrten zu entfernter gelegenen Unterrichtsorten im Rahmen des laufenden Unterrichts, z.

B. Schwimmbhalle oder Sportstatten, gehdren nicht zu den Schulausfliigen.

Sogenannte ,Abiturfahrten haben zwar ,indirekt* einen schulischen Anlass, namlich das
Absolvieren der Abiturpriifungen, im Ubrigen dienen sie aber privaten und nicht schulischen
Zwecken. Kosten fur derartige Fahrten sind daher aus dem Regelbedarf bzw. dem
vorhandenen Vermodgen zu bestreiten. Bei drohender Stigmatisierung eines Schilers
aufgrund Fernbleibens von der Fahrt, was bei Teilnahme des ganz Uberwiegenden Teils
einer Klasse oder eines Jahrgangs der Fall sein kdnnte, kommt aber die Gewéahrung eines
Darlehens gem. § 24 Abs. 1 S. 1 SGB Il bzw. § 37 Abs. 1 SGB XII in Betracht.’

5.3 Antragstellung der Schulen bei Schulausfligen

Schulen kdénnen gem. 8 29 Abs. 6 SGB Il bzw. § 34a Abs. 7 SGB Xl die Kosten fir
Schulausfliige gesammelt bei dem Leistungstrager der Sozialhilfe beantragen, in dessen
Zustandigkeitsbereich sie liegen. Dies gilt unabhangig davon, ob der jeweilige Schuler in
dem Zustandigkeitsbereich wohnt. Erstattungsanspruch gegen den an sich drtlich

zustandigen Sozialhilfetrager ist nicht vorgesehen.
Voraussetzungen hierfur sind:

1. Antrag der Schule
2. Verauslagung der Leistung durch die Schule

3. Nachweis der Leistungsberechtigung der Schiiler

5.4 Nachweispflicht

Folgende Nachweise sind durch die Leistungsberechtigten beizubringen:

e Name des am Ausflug bzw. der Klassenfahrt teilnehmenden Kindes
e Zeitpunkt des Ausfluges bzw. der Klassenfahrt

o die Kosten

e der Zahlungsempfanger

o die Falligkeit der Zahlung bzw. Teilzahlungen

" SG Berlin v. 27.09.2011 — S 145 AS 35486/09, vgl. auch SG Stuttgart v. 02.04.2009 — S 14 AS
2278/08
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e Bestédtigung der Schule, dass diese Klassenfahrt im Rahmen der schulischen
Bestimmungen statt findet

e Elternbrief der Schule

5.5 Ubernahmefahige Kosten

Es koénnen die tatséchlich anfallenden Kosten, die innerhalb des Billigungszeitraumes

anfallen, fur alle

- eintagigen Ausfliige mit der Schule,

- eintagige Ausfliige mit der Kindertageseinrichtung/Tagespflegeperson und

fur mehrtagige Fahrten mit der Schulklasse, wenn die Veranstaltung im Rahmen der

schulrechtlichen Bestimmungen stattfindet bzw.

fur mehrtagige Fahrten mit der Kindertageseinrichtung/Tagespflegeperson,
tbernommen werden.
Berlicksichtigungsféhig sind u.a. Aufwendungen fur folgende Bedarfe:

- die Eintrittskosten fir Museums- und Theaterbesuche oder Schwimmbad,

- Fahrtkosten fur An- und Abreise,

- Fahrtkosten vor Ort,

- Unterbringungskosten bei Klassenfahrten mit mindestens einer Ubernachtung,

- Verpflegungskosten bei Klassenfahrten mit mindestens einer Ubernachtung.

Ausgenommen ist das ,Taschengeld” fir zusatzliche Ausgaben wahrend des Ausflugs oder
der Klassenfahrt. Diese sind aus dem Regelbedarf zu bestreiten. Ebenso sind die Kosten fir
Telefonate die die Schiler mit den Eltern wahrend des Ausfluges fihren, nicht
erstattungsfahig.®

Der Anspruch auf die Leistungen flr mehrtagige Klassenfahrten ist nicht auf eine Fahrt im
Jahr beschrankt. Vielmehr besteht fir die leistungsberechtigten Schiler ein Anspruch auf

Ubernahme mehrerer Klassenfahrten im Jahr, damit eine Teilnahme an Fahrten zum

8 | SG Nordrhein-Westfalen v. 04.02.2008 — L 20 B 8/08
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Beispiel im Rahmen der erganzenden Betreuung an Grundschulen, an schulischen

Wettbewerben oder Projektfahrten sichergestellt ist.

Die Teilnahme an einem Schileraustausch gilt dann als mehrtagige (Schul-)Fahrt, wenn er
als schulische Veranstaltung dem Unterricht dient, jedoch nicht, wenn es sich um eine rein

private Freizeitveranstaltung handelt.®

5.6 Vorrang
Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung nach 8 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB XIi

(Behindertenbedingte Mehraufwendungen bei Tagesausfliigen) sind vorrangig in Anspruch

Zu nehmen.

Wird tatsachlich eine Forderung durch Dritte, z.B. aus (schulischen) Hilfsfonds oder von
Fordervereinen angeboten und geleistet, ist diese auf den Bedarf anzurechnen. Um aber
einer drohenden Stigmatisierung bedurftiger Schiler entgegenzuwirken, dirfen Berechtigte

nicht auf eine vorrangige Inanspruchnahme dieser Mittel verwiesen werden.

5.7 Bewilligung
Die Leistung wird nach § 29 Abs. 1 Satz 1 SGB Il und § 34a Abs. 2 Satz 1 SGB Xll als

Direktzahlung an die Schule (i.d.R. verantwortliche Lehrkraft) oder an den Trager der
Kindertageseinrichtung/ Tagespflegeperson erbracht. Mit der Zahlung des bewilligten
Betrages gqilt die Leistung als erbracht. Die Auszahlung der Leistung an die

leistungsberechtigte Person oder einen gesetzlichen Vertreter ist ausgeschlossen.

Die mehrtagigen Klassenfahrten werden jeweils anlassbezogen vor Durchfihrung der Fahrt
bewilligt. Jede mehrtagige Fahrt ist der jeweils zustandigen Stelle gesondert anzuzeigen und
es bedarf eines gesonderten Bewilligungsbescheides. Hierbei ist 2.2 — berechtigte Selbsthilfe

zu beachten.

Sofern die Klassenfahrt in mehreren Raten gezahlt werden kann und das Zahlungsziel
genannt ist, ist der Bedarf im jeweiligen Monat des entsprechenden Teilbetrages

anzuerkennen.

° Im weiteren entschieden durch BSG mit Urteil vom 22.11.2011 — B 4 AS 204/10 R
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6. Ausstattung mit personlichem Schulbedarf

6.1 Rechtsgrundlage

§ 28 Abs. 3SGB |l

Fur die Ausstattung von Schilerinnen und Schilern mit persénlichem Schulbedarf ist 8 34 Absatz 3 und 3a des Zwdlften

Buches mit der Mafl3gabe entsprechend anzuwenden, dass der nach § 34 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 3a des Zwdlften
Buches anzuerkennende Bedarf fiir das erste Schulhalbjahr regelmafig zum 1. August und fur das zweite Schulhalbjahr

regelmafig zum 1. Februar zu beriicksichtigen ist.

§ 34 Abs. 3 SGB XII

Bedarfe fir die Ausstattung mit persénlichem Schulbedarf werden bei Schilerinnen und Schilern fur den Monat, in dem der
erste Schultag eines Schuljahres liegt, in Hohe von 100 Euro und fiir den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr eines
Schuljahres beginnt, in Hohe von 50 Euro anerkannt. Abweichend von Satz 1 ist Schulerinnen und Schilern fur die
Ausstattung mit persénlichem Schulbedarf ein Bedarf anzuerkennen

1. in Hohe von 100 Euro fir das erste Schulhalbjahr, wenn die erstmalige Aufnahme innerhalb des Schuljahres nach dem
Monat erfolgt, in dem das erste Schulhalbjahr beginnt, aber vor Beginn des Monats, in dem das zweite Schulhalbjahr
beginnt,

2. in Hoéhe des Betrags fir das erste und das zweite Schulhalbjahr, wenn die erstmalige Aufnahme innerhalb des
Schuljahres in oder nach dem Monat erfolgt, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt,

3. in Hohe von 50 Euro, wenn der Schulbesuch nach dem Monat, in dem das Schuljahr begonnen hat, unterbrochen wird
und die Wiederaufnahme nach dem Monat erfolgt, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt.

6.2 Allgemeines

Zum personlichen Schulbedarf zdhlen nach der Gesetzesbegriindung neben Schulranzen,

Schulrucksack und Sportzeug insbesondere fur die den personlichen Ge- und Verbrauch
bestimmten Schreib-, Rechen- und Zeichenmaterialien (z. B. Fuller, Kugelschreiber, Blei-
und Malstifte, Taschenrechner, Geodreieck, Schulhefte und Mappen, Tinte, Radiergummis,

Bastelmaterial, Knetmasse.)
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6.3 Anspruchsvoraussetzungen

Die Anspruchsvoraussetzungen sind:

Person des leistungsberechtigten Personenkreises

Hilfebedurftigkeit zum Zeitpunkt des jeweiligen Stichtages (01.08. und 01.02.)

Besuch einer allgemein- oder berufsbildenden Schule

Nachweis bei Einschulung einmalig und jahrlich nach der allgemeinen Schulpflicht

(ab 15ten Lebensjahr) erforderlich.

6.4 Hohe der Leistung

Schulerinnen und Schiiler erhalten fir die Ausstattung mit persénlichem Schulbedarf jeweils

zum 1. August eines Jahres 103 Euro und zum 1. Februar 51,50 Euro. Abweichend von

dieser Regelung ist die Ausstattung mit personlichem Schulbedarf anzuerkennen:

a.

in Héhe von 103 Euro fur das erste Schulhalbjahr, wenn die erstmalige Aufnahme
innerhalb des Schuljahres nach dem Monat erfolgt, in dem das erste Schulhalbjahr
beginnt, aber vor Beginn des Monats, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt,

in HOhe des Betrages fur das erste und das zweite Schulhalbjahr, wenn die
erstmalige Aufnahme innerhalb des Schuljahres nach dem Monat erfolgt, in dem das
zweite Schuljahr begonnen hat,

in Hohe von 51,50 Euro, wenn der Schulbesuch nach dem Monat, in dem das
Schuljahr begonnen hat, unterbrochen wird und die Wiederaufnahme nach dem

Monat erfolgt, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt.

Eine anteilige Gewahrung kommt nicht in Betracht.
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7. Schilerbeforderung

7.1. Rechtsgrundlage

§ 28 Abs. 4 SGB I
Bei Schiilerinnen und Schilern, die fir den Besuch der nachstgelegenen Schule des gewahlten Bildungsgangs auf

Schilerbeférderung angewiesen sind, werden die dafir erforderlichen tatsachlichen Aufwendungen bertcksichtigt, soweit sie
nicht von Dritten Gbernommen werden. Als néachstgelegene Schule des gewahlten Bildungsgangs gilt auch eine Schule, die
aufgrund ihres Profils gewahlt wurde, soweit aus diesem Profil eine besondere inhaltliche oder organisatorische
Ausgestaltung des Unterrichts folgt; dies sind insbesondere Schulen mit naturwissenschaftlichem, musischem, sportlichem

oder sprachlichem Profil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztégiger Ausrichtung.

8§ 34 Abs. 4 SGB XiIl

Bei Schiilerinnen und Schilern, die fir den Besuch der nachstgelegenen Schule des gewahlten Bildungsgangs auf
Schilerbeférderung angewiesen sind, werden die dafir erforderlichen tatsachlichen Aufwendungen berucksichtigt, soweit sie
nicht von Dritten Gbernommen werden. Als néchstgelegene Schule des gewahlten Bildungsgangs gilt auch eine Schule, die
aufgrund ihres Profils gewahlt wurde, soweit aus diesem Profil eine besondere inhaltliche oder organisatorische
Ausgestaltung des Unterrichts folgt; dies sind insbesondere Schulen mit naturwissenschaftlichem, musischem, sportlichem

oder sprachlichem Profil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztégiger Ausrichtung.

VAN EIQETES

Bei Schiilern einer allgemeinbildenden oder berufsbildenden Schule (Beachtung des Alters)
die fur den Besuch der nachstgelegenen Schule des gewdhlten Bildungsganges auf
Schulerbefoérderung angewiesen sind, werden die daftr erforderlichen tatsachlichen

Aufwendungen bericksichtigt, soweit sie nicht von Dritten ibernommen werden.

7.3 Anspruchsvoraussetzungen

Die Anspruchsvoraussetzungen sind
1. Person muss dem leistungsberechtigten Personenkreis angehoren
2. Gewabhlter Bildungsgang
Hier ist das Schulprofil zu beachten.
N&chstgelegene Schule
Auf die Beférderung angewiesen
Keine Ubernahme der Kosten durch Dritte

Hier ist ggf. zu priifen, welche Kosten der Schultrager tibernimmt.*°

1% Siehe Anlage 1 — Schilerbeférderungssatzung des Kreises Stormarn
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7.3.1 ,Bildungsgang*

Der Begriff ,Bildungsgang” beschreibt die schulische Laufbahn zu dem jeweils gewahlten
Schulabschluss. Als Bildungsgange sind daher die einzelnen Schularten, die zu einem
Schulabschluss fuhren, zu betrachten. Auch in diesen Schulen (vor allem den berufsbilden-

den Schulen) gibt es noch unterschiedliche einzelne Bildungsgénge.

Die Wahl des Leistungsberechtigten fir den ausgesuchten Bildungsgang ist grundsatzlich
anzuerkennen. Es ist daher darauf abzustellen, welchen Bildungsgang der Hilfesuchende fur
welchen Abschluss gewahlt hat und welches hierfiir die nachstgelegene Schule ist. Diese
Schule muss auch rechtlich tatséchlich besucht werden kénnen. Hinderungsgriinde wéaren
ein Verweis von der Schule sowie nicht ausreichende Aufnahmekapazitaten, die zu einer

Ablehnung der Bewerbung gefiihrt haben.

Bei beruflichen Abschlissen ist darauf zu achten, dass diese oft forderungsfahig nach dem
BAfOoG sind, auch wenn die Schiler noch im elterlichen Haushalt leben. Fahrtkosten sind

dann vom zu gewahrenden Freibetrag zu bestreiten.

Es muss sich um die Schule ,,des gewéhlten Bildungsgangs“ handeln. Bildungsgang in
diesem Sinn ist in erster Linie die besuchte Schulart. Als eigensténdiger Bildungsgang in
Betracht kommen alle allgemein- oder berufshildenden Schulen i.S.d. § 28 Abs. 1 Satz 2
SGB 11/8 34 Abs. 1 SGB XII. Bis zum Ende der Grundschule ist diese der Bildungsgang. Eine
Wahlmaoglichkeit besteht erst ab der Sekundarstufe. Ausschlaggebend fir die Qualifizierung
eines Bildungsganges als eigenstandig ist nicht allein das Bildungsziel. So stellen Berufliche
Gymnasien und gymnasiale Oberstufen verschiedene Bildungsgéange dar, obwohl beide zum
Abitur fihren. Eigene Bildungsgéange stellen die naturwissenschaftliche, musische, sprachli-
che, insbesondere bilinguale Ausrichtung dar. Allein die im Vergleich zu anderen sprachlich
orientierten Schulen abweichende Abfolge des Sprachunterrichts in der Sekundarstufe
rechtfertigt nicht die Annahme eines eigensténdigen Bildungsganges. Auch besondere pa-
dagogische Schulausrichtungen (Waldorf-/Montessori-Schulen) stellen keinen eigenen Bil-
dungsgang i.S.d. 8 28 Abs. 4 SGB Il dar. Die Ausubung des Wahlrechts durch Leistungsbe-
rechtigte hinsichtlich des Bildungsganges darf von dem Sozialhilfetrédger/ Jobcenter nicht in
Frage gestellt werden.
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7.3.2 Schulprofil

Unter einem Schulprofil versteht man die Festlegung der Ausbildungsrichtung bzw. von

Schulzweigen bei verschiedenen Schularten.

Schulprofile, als besondere Bildungsschwerpunkte, finden sich an den Schultypen aller
Stufen. Es gibt sie sowohl als Schultyp deklariert, wie auch als vollig eigenstandige Wahl
einer einzelnen Schule. Vom jeweiligen Profil hdngt das Vorhandensein und die Intensitat

bestimmter Facher im Lehrplan ab.
Das Schulprofil ist unabhangig vom gewahlten Bildungsgang.

Es ware, z. B. bei einem Besuch eines bestimmten Gymnasiums, welches nicht das
nachstgelegene ist, zu prifen, ob die Leistungsberechtigte Person aufgrund eines
ausgewahlten Schulprofiles (z. B. Musik, Sport, Fremdsprachen) dieses Gymnasium und

nicht das naher gelegene Gymnasium besucht.

7.3.3 nachstgelegene Schule

Die nachstgelegene Schule ist die Schule, die (aufgrund der verfigbaren Verkehrswege mit

offentlichen Verkehrsmitteln) am besten zu erreichen ist.

Anders verhélt es sich, wenn im Einzelfall ein Besuch der nachstgelegenen Schule aus
rechtlichen oder tatsachlichen Grinden nicht moglich ist. Hier ist auf den Besuch der

zweitnachstgelegenen Schule des gewahlten Bildungsganges abzustellen.

Der Besuch der an und fir sich nachstgelegenen Schule ist nicht mdglich, wenn die Schile-
rin bzw. der Schuler dieser Schule nach Mal3gabe der schulrechtlichen Bestimmungen ver-
wiesen wurde. In derartigen Fallen darf diese Schule leistungsrechtlich nicht als die nachst-

gelegene Schule angesehen werden.

Eine weiter entfernt gelegene Schule ist dann als nachstgelegene Schule i.S.d. § 28 Abs. 4
SGB I/ 8 34 Abs. 4 SGB Xll anzusehen, wenn es dem Schiler unzumutbar ist, die
nachstgelegene Schule zu besuchen. Insbesondere schulische Probleme, die nicht
zwingend zu einer Unmoglichkeit des Schulbesuchs fiihren, stellen keinen Hinderungsgrund
dar. Als unzumutbar ist der Besuch einer Schule aber z.B. anzusehen, wenn der Schuler

nachweislich Opfer von Mobbing geworden ist.
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7.3.4 Angewiesenheit auf die Befdérderung

Die Angewiesenheit auf die Beforderung ist im Einzelfall zu prufen. Es setzt voraus, dass es
dem Schiler nicht zugemutet werden kann, den Schulweg zu Fuf3 oder mit dem Fahrrad
zurickzulegen. Die Zumutbarkeit der Streckenlange ist anhand der

Schiilerbeférderungssatzung™ des Kreises Stormarn zu beurteilen.

7.3.5 Schilerbeférderungssatzung
Es wird darauf hingewiesen, dass nach derzeit geltender Schilerbeférderungssatzung bis
zur Klassenstufe 10 fur die Beférderung zur nachstgelegenen Schule grds. keine Kosten

entstehen.

Durch den Kreis Stormarn, Fachdienst Familie und Schule werden die
Schuilerbeforderungskosten fir Schiler die am Schulort wohnen nicht ibernommen. Dies gilt
auch, wenn der zumutbare Schulweg nach § 4 Schilerbeférderungssatzung Uberschritten
ist. In den Féllen, in denen der Schiler eine einfache Strecke von 2 km bzw. ab 5 Klasse 4
km Uberschreitet, konnen die entsprechenden Kosten fiir 6ffentliche Verkehrsmittel im
Rahmen des § 28 Abs. 4 SGB II/ § 34 Abs. 4 SGB XIl tbernommen werden. Dies kann auch

der Fall sein, wenn noch nicht die 10 Klassenstufe erreicht ist.

7.3.6 Ubernahmefahige Kosten

Berlcksichtigt werden grundsatzlich nur Fahrten mit offentlichen Verkehrsmitteln und
Schulbussen. In begriindeten Ausnahmefallen ist es jedoch denkbar, dass auch notwendige
Fahrten mit dem privaten Kraftfahrzeug oder Taxi anerkannt werden.’? Im Ausnahmefall
kénnen mit Nachweis ebenfalls die Kosten fir Mofas, Motorrader bis zur Héhe der Kosten

fur ein offentliches Verkehrsmittel tbernommen werden.

Es kénnen ebenso Fahrten zum Betriebspraktikum, die im Rahmen des Schulbesuchs zu
absolvieren sind iibernommen werden.™® Nicht tibernahmefahig sind Fahrtkosten fir den

Besuch eines Kindergartens oder einer Einrichtung der Kindertagespflege. Ebenso wenig

! Siehe Anlage 1 — Schiilerbeforderungssatzung des Kreises Stormarn
2 Merkler/zink, Kommentar zu SGB XII 43.Lfg., § 34 SGB XII, Rdnr. 35a
® LSG Sachsen vom 29.11.2017 — L 7 AS 512/15
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kommt die Ubernahme von Beforderungskosten zum gefoérderten Nachhilfeunterricht

Betracht.*

14| SG Niedersachen-Bremen v. 22.03.2018 — L 11 AS 891/16
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8. Lernférderung

8.1. Rechtsgrundlage

§ 28 Abs. 5 SGB I
Bei Schilerinnen und Schilern wird eine schulische Angebote ergdnzende angemessene Lernférderung beriicksichtigt,

soweit diese geeignet und zusétzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten

wesentlichen Lernziele zu erreichen. Auf eine bestehende Versetzungsgefahrdung kommt es dabei nicht an.

§ 34 Abs. 5 SGB XII
Fir Schilerinnen und Schiiler wird eine schulische Angebote ergdnzende angemessene Lernforderung beriicksichtigt,
soweit diese geeignet und zusatzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen festgelegten

wesentlichen Lernziele zu erreichen. Auf eine bestehende Versetzungsgefahrdung kommt es dabei nicht an.

8.2 Allgemeines

Kinder brauchen manchmal zusatzliche Unterstlitzung, um die Lernziele in der Schule zu
erreichen. Wenn in der Schule oder in einem Ganztagsangebot kein entsprechendes
Angebot vorhanden ist bzw. bereits ausgeschdpft wurde, kann eine erganzende

Lernférderung gewahrt werden, um das Klassenziel zu erreichen.

Die Vorschrift enthadlt zahlreiche Tatbestandsvoraussetzungen, darunter mehrere
unbestimmte Rechtsbegriffe. Vor einer Entscheidung sind diese sorgfaltig zu prifen und die

anspruchsbegriindenden Sachverhalte ausreichend zu dokumentieren.

Antragstellung (siehe Anlage 2)

Antragsteller gehdrt zum leistungsberechtigten Personenkreis

Gefahr der Verfehlung des wesentlichen Lernziels

Geeignetheit und Erforderlichkeit der Lernférderung zur Erreichung des Lernziels

Schulische Angebote erganzende Lernférderung

© g s> w NP

Angemessene Kosten der Lernférderung
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Die folgenden Leitfragen sind nach Auffassung des BSG' bei der Priifung von
Lernférderung zu bertcksichtigen:

o Welche Art von Lernférderbedarf ist fir den Schiler notwendig?

e In welchem Unterrichtsfach und in welchem wochentlichen Umfang wird
Lernférderbedarf bendétigt?

o Welche Fdrdermal3nahmen erfolgen bereits durch die Schule und in welchem
Umfang?

o Wurde eine Behinderung festgestellt? Und kommen deshalb vorrangige Leistungen
z.B. der Eingliederungshilfe in Betracht?

o Welcher Anbieter soll die Lernfoérderung durchfihren? Und ist das Angebot des
Anbieters geeignet, den individuellen Lernférderbedarf der Schilerin oder des
Schulers zu decken?

e Welche Kosten entstehen? Und sind die Kosten im Einzelfall angemessen?

8.3 Wesentliches Lernziel
Die wesentlichen Lernziele eines Schilers sind nicht abstrakt, sondern im jeweiligen
Einzelfall differenziert nach Schulform und Klassenstufe anhand der jeweiligen

schulrechtlichen Bestimmungen zu ermitteln.
Im Einzelnen gehdren u.a. zu den wesentlichen Lernzielen:

- die Versetzung in die nachste Klassenstufe,

- in Abschlussklassen weiterfihrenden Schulen das Erreichen des Schulabschlusses,

- die Erreichung eines ausreichenden Leistungsniveaus,

- die Verbesserung der Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Hierfir ware eine

entsprechende Bescheinigung der Lehrkraft beizubringen.

Lese- und Rechtsschreib-Schwache (LRS)/ Dyskalkulie®®

Dyskalkulie und LRS sind Teilleistungsschwachen, die grundsatzlich spezialpddagogischer

Hilfe bzw. therapeutischer Behandlung bedirfen und anderen Systemen der sozialen

> BSG vom 25.04.2018 — B 4 AS 19/17 R
18 Hierzu verweise ich auf das Urteil des BSG vom 25.04.2018 — B 4 AS 19/17 R
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Sicherung zuzuordnen sind. Ein normaler Nachhilfeunterricht ist i.d.R. nicht geeignet, um
diese Stoérung zu begegnen. Schulische Unterstiitzungsmaoglichkeiten sind vorrangig. Im

Einzelfall kann jedoch eine Bewilligung zum Erlangen von Kulturtechniken erfolgen.

Wesentliche Lernziele bei der LRS sind die Kulturtechniken Lesen und Schreiben, nicht die
Versetzung in die nachsthohere Klasse. Erst recht gilt dies, wenn Einschrankungen dieser

Fahigkeit aufgrund eines Notenschutzes (Nachteilsausgleich) nicht versetzungsrelevant sind.

Der zu deckende Bedarf ist von Amts wegen zu ermitteln. Grundlage fur diese Ermittlungen
muss der aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisstand sein, selbst wenn diese auf Gebieten,
die sich standig weiterentwickeln, schwierig festzustellen sein mag. Dabei sind neben
Fachblichern und Standardwerken die Leitlinien der Arbeitsgemeinschaft der
Wissenschatftlich Medizinischen Fachgesellschaften, soweit sie vorliegen und einschlagig

sind, zu beriicksichtigen und ggf. ist ein Sachverstandigengutachten einzuholen.’

Die Leistungen nach § 35a SGB VIl ist vorrangig. Daher sind die Antragsteller zur Beratung
und Beantragung an das Jugendamt des Kreises Stormarn zu verweisen. Die Schule

bestétigt, dass ihr kein entsprechender Antrag bekannt ist.

8.4 Geeignetheit und Erforderlichkeit der Lernforderung zur

Erreichung des Lernziels

Das Lernverhalten des leistungsberechtigten Schilers wird in die Prifung eingezogen.
Beruht die Ursache fir die voribergehende Lernschwache demnach auf unentschuldigten
Fehlen, fehlendem Mitwirken oder vergleichbaren Ursachen und bestehen keine

Anhaltspunkte fir eine nachhaltige Verhaltensanderung, ist Lernférderung nicht erforderlich.

Eine zusatzliche Sprachforderung aus BuT-Mitteln sollte friihestens erfolgen, nachdem das
Kind ein Jahr im Bundesgebiet beschult worden ist. Die allgemeine, den Unterricht

ergénzende Lernforderung im Fach Deutsch ist hiervon nicht betroffen.

Die Lernférderung ist dann nicht geeignet, wenn das Lernziel objektiv nicht mehr erreicht
werden kann, sondern nach den schulrechtlichen Bestimmungen beispielsweise ein Wechsel

der Schulform und eine Wiederholung der Klasse angezeigt sind.

7 vgl hierzu auch BSG vom 09.05.2006 — B 2 U 1/05 R
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Eine Prognose fur die Erforderlichkeit au3erschulischer Lernférderung ist regelméaRig auf ein
bestimmtes Schuljahr begrenzt.® Es wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der
Lernférderung nicht nur um kurzfristige Bedarfe handelt, sondern auch um langfristige
Bedarfe umfasst werden. Demnach kann unter Umstanden die Lernférderung Uber einen

langeren Zeitraum erbracht werden. Hierbei handelt es sich um eine Einzelfallentscheidung

Die Lehrkraft hat im Antrag einige Angaben zu tatigen, um diesen Punkt Uberprifen zu

kdénnen.

8.5 Schulische Angebote erganzende Lernforderung

Unmittelbare schulische Angebote sind vorrangig. Erst wenn die vorhandenen Angebote
nicht ausreichen, kann die Lernférderung zum Tragen kommen. Diese muss Uber das
schulische Angebot hinausgehen und auf3erhalb der schulischen Verantwortung liegen.
Allerdings wird dadurch nicht ausgeschlossen, dass Lernférderung in den R&aumlichkeiten
der Schule oder wéahrend der Schulzeit, aul3erhalb der allgemeinen Unterrichtszeit,
stattfindet.

Durch die Schule/Lehrkraft muss bestétigt werden, dass dort eine entsprechende
Lernférderung nicht angeboten wird bzw. die bestehenden Angebote bereits ausgeschopft
worden sind. Dariiber hinaus ist der Antrag durch die Lehrkraft auszufiillen. Mit Hilfe dieser
Angaben kann die Prifung der Lernférderung erfolgen. Die Lehrkraft muss die Defizite

benennen, worauf dann die Nachhilfe eingehen kann.

8.6 Angemessene Kosten der Lernforderung

Die Angemessenheit der Vergitungshdhe richtet sich nach der im Einzelfall konkret
bendtigten Lernférderung sowie den ortsuiblichen Satzen. Diese kann je nach Anbieter bzw.

je nach Qualifikation der Person, die die Lernférderung durchfiihrt, unterschiedlich sein.

Als Richtwert wird 20 Euro die Stunde als angemessen erachtet. Im Einzelfall kbénnen, z. B.
bei Einzelnachhilfe héhere Kosten Ubernommen werden. In der Regel ist hierbei davon
auszugehen, dass es sich um eine Schulstunde handelt, es sei denn der Anbieter sagt von

sich aus, dass es sich um eine Zeitstunde handelt.

81 sG Sachsen, Beschluss vom 11.07.2016 — L 3 AS 1810/13 B ER
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Fur eine qualitative Lernférderung ist eine gute Beratung und Aufklarung aller Beteiligten
notwendig. Der Leistungstrdger kann wund soll in seinem Zustandigkeitsbereich
erforderlichenfalls steuernd tétig werden, um fir den vorliegenden Einzelfall nicht

hinreichend geeignete Angebote auszuschliel3en.

Fahrtkosten zur Lernférderung sind vom Wortlaut des Gesetzes nicht erfasst.

8.7 Bewilligungsbescheid

Im Bewilligungsbescheid ist darauf hinzuweisen, wie viele Zeitstunden bzw.
Schul/Nachhilfestunden  Lernférderung fir welche Facher insgesamt maximal

foérderungsfahig sind.

Die Entscheidungsgrundlage ist entsprechend aktenkundig zu dokumentieren.
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9. Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

9.1 Rechtsgrundlage

§ 28 Abs. 6 SGB I

Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden Aufwendungen berucksichtigt fur

1.Schulerinnen und Schuler und

2.Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder fir die Kindertagespflege geleistet wird.

Fir Schilerinnen und Schuler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung
angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart ist. In den Fallen
des Satzes 2 ist fir die Ermittlung des monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in

dem der Schulbesuch stattfindet.

§ 34 Abs. 6 SGB XII

Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden die entstehenden Aufwendungen beriicksichtigt fur

1. Schulerinnen und Schuler und

2. Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder fir die Kindertagespflege geleistet wird.

Fur Schilerinnen und Schiler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung
angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung vereinbart ist. In den Fallen
des Satzes 2 ist fur die Ermittlung des monatlichen Bedarfs die Anzahl der Schultage in dem Land zugrunde zu legen, in

dem der Schulbesuch stattfindet.

9.2 Anspruchsvoraussetzungen

Die Voraussetzung fir die Ubernahme der Kosten fiir ein gemeinschaftliches Mittagessen

sind folgende:

1. Antragsteller gehdrt zum leistungsberechtigten Personenkreis

2. Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
Unter ,gemeinschaftlich” im Sinne der Vorschrift ist zu verstehen, dass das
Mittagessen im Rahmen der Betreuungs- oder Schulform als wahlbares Angebot
besteht, welches zudem durch den verantwortlichen Betreuer organisiert wird.

3. Mittagsverpflegung liegt in schulischer Verantwortung
Die Ausgabe des Mittagessens muss von der Schule zumindest befirwortet und

organisatorisch unterstitzt werden
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Soweit diese Voraussetzungen vorliegen werden die tatséchlichen Kosten in voller Hohe an
der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung erbracht. Kosten fir die individuelle Verpflegung,
die am Schulkiosk, Imbiss oder in einem Lebensmittelgeschaft anfallen, werden nicht

bezuschusst.

Eine Ubernahme des gemeinschaftlichen Mittagessens in einem Hort kann tbernommen

werden, wenn ein Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung vorliegt.

Bei schulpflichtigen Kindern ist nicht jedes Jahr (bzw. nach jedem Bewilligungszeitraum) ein
Nachweis zum Schulbesuch anzufordern. Es wird davon ausgegangen, dass diese der

Schulpflicht weiterhin nachkommen.

9.3 Vorrang

Gem. § 10 Abs. 3 SGB VIII gehen die Leistungen nach diesem Buch den Leistungen nach
dem Zweiten Buch vor. Abweichend von Satz 1 gehen Leistungen nach § 19 Abs. 2i. V. m.
§ 28 Abs. 6 SGB Il sowie Leistungen nach 8 6b Abs. 2 BKGG i. V. m. § 28 Abs. 6 SGB Il den
Leistungen nach dem SGB VIl vor. Dies hat vor allem Bedeutung bei der Gewahrung der

Kosten fur die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in Einrichtungen der Kindertagespflege.
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10. Soziale und kulturelle Teilhabe

10.1 Rechtsgrundlage

§ 28 Abs. 7 SGB I

Fur die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden pauschal 15 Euro monatlich beriicksichtigt,

sofern bei Leistungsberechtigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, tatsachliche Aufwendungen entstehen
im Zusammenhang mit der Teilnahme an

1. Aktivitaten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,

2.Unterricht in kinstlerischen Fachern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitdten der
kulturellen Bildung und

3.Freizeiten.

Neben der Bericksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 kénnen auch weitere tatséchliche Aufwendungen berucksichtigt
werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivitdten nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 entstehen und es den
Leistungsberechtigten im Einzelfall nicht zugemutet werden kann, diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem

Regelbedarf zu bestreiten.

§ 34 Abs. 7 SGB Xl

Fir die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft werden pauschal 15 Euro monatlich bericksichtigt,
sofern bei Leistungsberechtigten, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, tatséchliche Aufwendungen entstehen
im Zusammenhang mit der Teilnahme an

1.Aktivitaten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,

2.Unterricht in kiinstlerischen Fachern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitaten der
kulturellen Bildung und

3.Freizeiten.

Neben der Beriicksichtigung von Bedarfen nach Satz 1 kdnnen auch weitere tatséchliche Aufwendungen beriicksichtigt
werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an Aktivititen nach Satz 1 Nummer 1 bis 3 entstehen und es den
Leistungsberechtigten im Einzelfall nicht zugemutet werden kann, diese aus den Leistungen nach Satz 1 und aus dem
Regelbedarf zu bestreiten.

Mit dieser Leistung soll es Kindern und Jugendlichen ermoglicht werden, sich in Vereins- und
Gemeinschaftsstrukturen zu engagieren, dort mitzumachen und Kontakte zu Gleichaltrigen

aufzubauen.
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10.2 Pauschale

10.2.1 Anspruchsvoraussetzungen

Voraussetzungen:

1. Leistungsberechtigte Person bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres
2. Tatsachliche Aufwendungen
3. fur die Teilnahme an
a. Aktivitaten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit,
b. Unterricht in kiinstlerischen Fachern und vergleichbare angeleitete
Aktivitaten der kulturellen Bildung und

c. Teilnahme an Freizeiten.

10.2.2 Vorrang

Zu beachten ist bei den Leistungen zur Teilhabe der grundsatzliche Vorrang der Leistungen
der Kinder- und Jugendhilfe nach § 10 SGB VIII, insbesondere der Jugendarbeit gem. § 11
SGB VIIL.

10.2.3 Abgrenzungen

Bei der Entscheidung ist auf die Abgrenzung der klaren gesetzlichen Vorgaben zu
ausschlie3lich privat motivierten Aktivitdten zu achten. Insbesondere sind nicht individuelle
Betatigungen erfasst, sondern Unternehmungen, die die soziale Bindungsféhigkeit fordern.
Der Besuch von Gaststatten, Diskotheken, Kinos, Fitnessstudios, Zoos oder sonstigen
privaten Freizeitaktivitaten mit individuellem Charakter ist daher von einer Forderung
ausgenommen. Soweit Kurse unter fachkundiger Anleitung in Fitnessstudios besucht werden
und kein individueller Charakter gegeben ist, konnen die Kosten dagegen Ubernommen

werden.

Es muss sich bei allen drei Formen der Teilhabeleistungen um geeignete Anbieter im Sinne
des 8 29 Abs. 2 SGB Il bzw. 8 34a SGB Xll handeln. Vereine bzw. Anbieter, die vom
Verfassungsschutz Uiberwacht werden, kindes- und jugendwohlgefédhrdende Vereine bzw.

Anbieter sowie Sekten oder ,Rauchervereine” sind nicht geeignet.
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Bei Kreisen, Stadten und Gemeinden, sonstigen Koérperschaften des offentlichen Rechts,
Tragern der freien Jugendhilfe, Sportvereinen, Wohlfahrtsverbanden, Musikschulen,

Volkshochschulen, Biichereien und Kirchen ist die Geeignetheit zu unterstellen.

10.2.4 Bewilligung

Die Leistungen sollen durch die Bildungskarte erbracht werden.

Im Ausnahmefall sind auch Direktzahlungen an den Leistungsempfanger mdglich. Dieser
Betrag muss dann vom Guthaben der Bildungskarte abgezogen werden. Der

Leistungsempfanger muss auf die Verringerung des Kartenguthabens hingewiesen werden.

Far die Inanspruchnahme der Leistung ist von der leistungsberechtigten Person oder dem
Leistungsanbieter ein geeigneter Nachweis Uber die Teilnahme an einer Aktivitat
vorzulegen.” Dieser Nachweis muss neben dem Namen und der Anschrift auch die
angebotene Aktivitdt und die damit verbundenen Kosten beinhalten. Bestehen Zweifel an der
Forderfahigkeit eines konkreten Angebots, sind die leistungsberechtigten Personen
anzufordern, eine Spezifizierung des Angebots durch den Leistungsanbieter vornehmen zu

lassen.

Es wird als ausreichend angesehen, einmal jahrlich einen entsprechenden Nachweis

anzufordern.

Der Betrag kann jederzeit in monatlichen Teilbetrdgen bis zu 15 Euro oder als Gesamtbetrag
fur den Bewilligungszeitraum in Anspruch genommen werden. Dabei kbnnen angesparte
Betrage auch auf den folgenden Bewilligungsabschnitt Ubertragen werden (SGB II, SGB XII,
§ 2 AsylbLG, Kinderzuschlag und Wohngeld: max: 12 Monate). Bei leistungsberechtigten
Personen, die keine laufenden Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhalten,

betragt der Bewilligungszeitraum in der Regel sechs Monate.

Der Bedarf ist auf monatlich 15 Euro begrenzt. Dieser Betrag kann auch als Budget im

Bewilligungszeitraum angespart werden.

% Siehe Anlage 4 — Bescheinigung des Leistungsanbieters
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10.3 weitere tatsachliche Aufwendungen

10.3.1 Allgemeines

Mit den weiteren tatséchlichen Aufwendungen kann die Anschaffung von
Ausriistungsgegenstanden unterstitzt werden, die in Verbindung mit einer Teilnahme an
einer der vorgenannten Aktivitdten stehen. Dies kénnen z. B. Schutzkleidung fir bestimmte

Sportarten, die Beschaffung von Sportgeraten oder von Musikinstrumenten sein.

Zu berucksichtigen ist, dass viele Bedarfe bereits im Regelbedarf enthalten sind.

Ein Ausnahmefall kann nach der Gesetzesbegrindung beispielsweise vorliegen, wenn
aufgrund einer besonderen Bedarfslage nachweisbar eine Finanzierung von
Ausriistungsgegenstanden nicht zumutbar ist. Voraussetzung ist, dass die besondere
Bedarfslage die Bedarfsdeckung insgesamt berthrt und sich nicht auf die Bedarfe fir
Bildung und Teilhabe beschrankt. Vorausgesetzt wird weiter, dass keine oder keine
ausreichenden Dispositionsmdglichkeiten innerhalb des mit den Regelbedarfen zur

Verfligung gestellten monatlichen Budgets bestehen.
Davon ist in folgenden Fallen auszugehen:

- Die Kosten liegen deutlich Uber den bei den einzelnen regelbedarfsrelevanten
Verbrauchsausgaben zu bertucksichtigen Einzelwerten der entsprechenden Abteilung
und

- wenn aufgrund des Regelbedarfs keine Mittel mehr flr andere Ausgaben (brig

bleiben.
Mogliche Griinde der Unzumutbarkeit kbnnen sein:

- Geringere Leistungen wegen Aufrechnung oder Sanktion

- Hoher Preis der Anschaffung
Dagegen kdnnte folgendes sprechen:

- Freibetrage aus Erwerbseinkommen

- Geringe Kosten der Anschaffung

40



KREIS STORMARN

Qualitatsleitfaden
- Leistungen fur Bildung und Teilhabe -

- Vermdgen (auch geschiitztes)

Fahrtkosten zum Bildungs- und Teilhabeangebot sind weiterhin nicht erfasst und damit nicht

bertcksichtigungsfahig.

Die Ubernahme der Kosten fiir die Anschaffung der Ausriistungsgegenstande bzw. fiir die
Leihgebuhren erfolgt nach Vorlage der Rechnungen bzw. der Quittungen, aus denen die

erfolgte Zahlung durch die leistungsberechtigten Personen ersichtlich ist.

Die Inanspruchnahme der Leistung ist nicht auf eine Anschaffung beschréankt, sondern von
den leistungsberechtigten Personen kdnnen mehrere unterschiedliche Anschaffungen in

Anspruch genommen werden.

10.3.2 HOhe der Leistung

Fir die Hohe der zu leistenden Aufwendungen gibt es keine Begrenzung, aber zu beachten
ist, dass sich die beriicksichtigungsfahigen Aufwendungen auf das wahrend des Bezuges

existenzsichernder Leistungen tbliche Maf3 beschranken soll.
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11. Regelungen wéahrend der COVID 19-Epidemie

11.1 Tagesschulausflige, Tagesausfliige einer

Kindertageseinrichtung/Tagespflegeperson und mehrtagige

Schulfahrten, mehrtdgige Fahrten einer Kindertageseinrichtung/

Tagespflegeperson

Mit Erlass des Landes Schleswig-Holstein vom 17.03.2020 wurde fur Ausflige und

Klassenfahrten folgendes geregelt:

.Klassenfahrten und Schulausfliige finden bis zum Ende des Schuljahres 2019/2020 nicht
statt. Es sind keine Buchungen von Klassenfahrten fir das Jahr 2020 zugelassen. Bereits
gebuchte Fahrten im Schuljahr 2020/2021 bis Ende 2020, bleiben vorerst bestehen. Nicht
betroffen sind Veranstaltungen zum Lernen am anderen Ort."

Somit finden keine Ausflige und Klassenfahrten mehr in diesem Schuljahr statt. Auch nicht

innerhalb von Schleswig-Holstein. Kitas sind in dem Erlass nicht benannt. Allerdings sind

diese ebenso geschlossen. Die Regelung wird somit auch fir den Bereich angewandt.

Antrage fur Ausflige und Klassenfahrten im Schuljahr 2020/2021 werden wie gewohnt
bearbeitet. Jedoch nur wenn diese noch in 2020 stattfinden sollen.

Entsprechende Antréage sind mit Verweis auf den Erlass des Ministeriums vom 17.03.2020
abzulehnen.

11.2 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

Nach dem Gesetz zur Sicherung der Funktionsfahigkeit der Arbeits- und
Sozialgerichtsbarkeit wahrend COVID 19-Epidemie sowie zur Anderung anderer Gesetze
(COVID-19 ArbGG/SGG-AnpassungsG) wurde eine Anderung des Zweiten und Zwolften
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Buches Sozialgesetzbuch, des Asylbewerberleistungsgesetzes, sowie des
Bundesversorgungsgesetzes vorgenommen. Diese Anderungen stellen sicher, dass
Schilerinnen und Schiler sowie Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder fur die
Kindertagespflege geleistet wird, auch bei pandemiebedingten SchlieRungen dieser
Einrichtungen weiterhin mit Mittagessen im Rahmen des Bildungspaketes versorgt werden

koénnen.

§ 68 SGB Il — Regelungen zu Bedarfen fir Bildung aufgrund des Coronavirus SARS-CoV-
2;Verordnungserméachtigung

(1) 8 28 Abs. 6 Satz 1 gilt bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die bis zur Schliefung
ihrer Kindertagesstatte, Kindertagespflege oder Schule aufgrund der SARS-CoV-2-Pandemie Leistungen nach § 28 Abs. 6
erhalten haben, mit der MaRgabe, dass Aufwendungen fir die h&usliche Belieferung mit zubereitetem Mittagessen
anerkannt werden, wenn

1. die Aufwendungen fiir SchlieRtage von Montag bis Freitag im Zeitraum vom 01. Mé&rz 2020 bis 30. Juni 2020 anfallen.

2. sie den zuvor fur gemeinschaftliche Mittagsverpflegung anerkannten Preis je Essen nicht Gbersteigen und

3. die Belieferung durch den vom jeweiligen kommunalen Trager bestimmten oder anerkannten Anbieter erfolgt.

§ 28 Abs. 6 Satz 2 und 3 finden keine Anwendung. Satz 1 und 2 gelten entsprechend fiir Kinder und Jugendliche bis zur
Vollendung des 18. Lebensjahres, die vor der Schlieung ihrer Kindertagesstétte, Kindertagespflege oder Schule an einem
gemeinschaftlichen Mittagessen im Sinne des § 28 Abs. 6 teilgenommen und bis zu diesem Zeitpunkt keine Leistungen nach

diesem Buch bezogen haben.

(2) Die Bundesregierung wird erméchtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die in Absatz 1

Satz 1 Nummer 1 genannten Zeitraume langstens bis zum 31. Dezember 2020 zu verlangern.

§ 142 SGB XIl — Ubergangsregelung fiir die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung aus Anlass der COVID-19-
Pandemie; Verordnungserméchtigung

(1) 8 34 Abs. 6 Satz 1 gilt fur Schilerinnen und Schiler sowie Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder fiir die
Kindertagespflege geleistet wird, und die bis zur SchlieBung dieser Einrichtungen aufgrund der COVID-19-Pandemie
Leistungen nach § 34 Abs. 6 erhalten haben, mit der Mal3gabe, dass Aufwendungen fiir die héausliche Belieferung mit
zubereitetem Mittagessen anerkannt werden, wenn

1. die Aufwendungen fiir SchlieRtage von Montag bis Freitag im Zeitraum vom 01. Mé&rz 2020 bis 30. Juni 2020 anfallen.

2. sie den zuvor fur gemeinschaftliche Mittagsverpflegung anerkannten Preis je Essen nicht Gbersteigen und

3. die Belieferung durch den vom jeweiligen kommunalen Trager bestimmten oder anerkannten Caterer erfolgt.

§ 34 Abs. 6 Satz 2 und 3 finden keine Anwendung. Satz 1 und 2 gelten entsprechend fir Schilerinnen und Schiler sowie
Kinder, die eine Tagespflege besuchen oder fir die Kindertagespflege geleistet wird, wenn sie vor der SchlieBung dieser
Einrichtungen an einem gemeinschaftlichen Mittagessen im Sinne des § 34 Abs. 6 teilgenommen haben und bis zu diesem

Zeitpunkt keine Leistungen nach dem Dritten oder Vierten Kapitel bezogen haben.

(3) Die Bundesregierung wird erméachtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates die in Absatz 1
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Satz 1 Nummer 1 und Absatz 2 genannten Zeitrdume langstens bis zum 31. Dezember 2020 zu verlangern.

Dies bedeutet fur den Zeitraum vom 01. Marz 2020 bis 30. Juni 2020:

- Einbezogen sind Kinder, Jugendliche sowie Schilerinnen und Schuler, wenn deren
Kindertagesstatten,  Kindertagespflege und  Schulen  grundsétzlich  eine
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung anbieten, die aber wegen deren Schliel3ung
aufgrund der Pandemie-Situation aktuell nicht angeboten werden kann.

- Es muss es sich um Schilerinnen und Schiler handeln, die eine allgemeinbildende
oder berufsbildende Schule besuchen und keine Ausbildungsvergtitung erhalten.

- Im Falle einer hauslichen Belieferung werden die Aufwendungen mit zubereitetem
Mittagessen als Bedarf in der Hohe anerkannt werden, in der sie vor SchlieBung der
jeweiligen Einrichtung anerkannt wurden.

- Das Mittagessen bei Schilerinnen und Schilern muss nicht in schulischer
Verantwortung oder auf der Grundlage eines Kooperationsvertrags mit der Schule
erfolgen.

- Fur die Anerkennung dieser Aufwendungen als Bedarf besteht keine Bindung an die
Schultage; Aufwendungen fiur eine hausliche Belieferung wahrend der Ferienzeiten
werden berlicksichtigt; je Woche gilt dies fur Essenslieferungen montags bis freitags,
allerdings nur an den SchlieRtagen der Schulen, Kitas und Kindertagespflege.

- Die Aufwendungen hierfir kénnen auch rickwirkend geltend gemacht werden.
Soweit in dem genannten Zeitraum die Einrichtung noch oder wieder geéffnet hat und
dort eine gemeinschaftliche Mittagsverpflegung eingenommen wird, kommt eine
Bertcksichtigt entsprechender Aufwendungen nur unter den Voraussetzungen des
§ 28 Abs. 6 SGB XII/ 8 34 Abs. 6 SGB XllI in Betracht

- Eine ,SchlielBung” von Schulen, Kindertagesstatten und der Kindertagespflege liegt
auch vor, wenn eine Notbetreuung angeboten wird. Fir Kinder in der Notbetreuung
gilt weiterhin § 28 Abs. 6 SGB II/ 8 34 Abs. 6 SGB XII, soweit sie in der Notbetreuung
eine dort gegebenenfalls weiterhin angebotene gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

in Anspruch nehmen. Wird eine solche Verpflegung jedoch nicht angeboten oder vom
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Kind in Notbetreuung nicht genutzt, kommen Leistungen nach § 28 Abs. 6 SGB I/
§ 34 Abs.6 SGB XII in Betracht. Dasselbe gilt fur Kinder, die zur Notbetreuung gehen
koénnten, es aber nicht tun.

- Es kommen auch Kinder und Jugendliche als Anspruchsberechtigte in Betracht, die
vor der SchlieBung ihrer Schule, Kita oder Kindertagesbetreuung keine Leistungen
nach 8§ 28 Abs. 6 SGB I/ § 34 Absatz 6 SGB Xl erhielten, wahrend der
Pandemiesituation aber hilfebedirftig werden (zum Beispiel, weil Einkommen der
Eltern weggefallen ist). Voraussetzung ist, dass die Kinder und Jugendlichen bis zur
SchlieBung der genannten Einrichtungen bereits an einer gemeinschaftlichen
Mittagsverpflegung im Sinne des § 34 Absatz 6 teilgenommen haben (Schilerinnen
und Schiller somit an einer Mittagsverpflegung in schulischer Verantwortung oder

aufgrund eines Kooperationsvertrages zwischen Schule und Hort).

Es wird darauf hingewiesen, dass unter Aufwendungen unverandert rechtsverbindliche
Zahlungsverpflichtungen der Kinder und Jugendlichen bzw. ihrer Eltern gegeniiber dem
Anbieter zu verstehen sind (z.B. aufgrund eines Vertrages oder einer Satzung).
Infrastrukturkosten (z.B. Zahlungsverpflichtungen der kommunalen Trager gegeniber dem

Anbieter) fallen somit nicht hierunter.
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Entwurf

Satzung

des Kreises Stormarn iiber die Anerkennung der notwendigen Kosten fiir
die Schiilerbeférderung vom 18. Dezember 1995
(Schiilerbeforderungssatzung)

Inkrafttreten: 01.08.2019

§1

Kostentriger

Die aufgrund dieser Satzung des Kreises als notwendig anerkannten Kosten fiir die
SchiilerbefSrderung tragen der Kreis zu zwei Drittel und die Schultréiger zu einem Drittel. Der
Kostenanteil des Schultrdgers wird diesem durch die Gemeinde, in der die Schiilerin oder der
Schiiler wohnt, zur Hélfte nach den Durchschnittskosten des Schultrigers je beforderter
Schiilerin und beforderten Schiilers erstattet, soweit diese Gemeinde an den Kosten nicht
bereits nach den §§ 56 oder 111 SchulG beteiligt ist oder soweit zwischen dem Schultrager
und der Wohnsitzgemeinde nichts Anderes vereinbart ist.

Soweit Schiilerinnen und Schiiler eine &ffentliche Schule geméB § 114 Abs. 1 Satz 1 SchulG
(Grundschulen, Jahrgangsstufen 5 bis 10 der weiterflihrenden allgemein bildenden Schulen
sowie Forderzentren) aulerhalb des Landes besuchen, trigt der Kreis die vollen Kosten.

§2

Grundsatz fiir die Kostenerstattung

(1) Durch diese Satzung wird die Anerkennung der Kosten fiir die Beftrderung von
Schiilerinnen und Schiilern mit Wohnsitz im Kreis Stormarn, die nicht am Schulort
wohnen, zu der nach § 24 Abs. 2, 3 oder 5 SchulG zustindigen Schule, bei anderen
Schularten (bis Klassenstufe 10) der néchstgelegenen Schule, im Geltungsbereich des
Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes geregelt. Beim Besuch einer entfernter

gelegenen Schule werden nur die Kosten bis zur zustindigen bzw. néchstgelegenen
Schule anerkannt.

(2) Als notwendige Beforderungskosten werden die Beforderungskosten der Schiilerinnen
und Schiiler anerkannt, die im Kreis Stormarn nicht am Schulort wohnen und zum
Erreichen der Schule ein Verkehrsmittel benutzen miissen, weil der Schulweg auf andere
zumutbare Weise nicht zuriickgelegt werden kann.

(3) Diese Satzung begriindet keine Rechtsanspriiche von Dritten (§ 136 SchulG).



§3
Schulort

(1) Schulort ist die Gemeinde, in der sich die Schule befindet.

(2) Bei Gemeinden mit mehreren in sich geschlossenen Ortsteilen ist Schulort der Ortsteil, in
dem sich die Schule befindet.

(3) In sich geschlossene Ortsteile im Sinne des Absatzes 2 sind nur Ortsteile, die durch ihre

Lage, ihre Entfernung zum Ortszentrum und ihr Gesamtbild einer eigenstindigen
Gemeinde gleichgesetzt werden kdnnen.

§4
Schulweg

(1) Der Schulweg ist der kiirzeste verkehrsiibliche Weg zwischen der Wohnung der Schiilerin
oder des Schiilers und der in § 2 Abs. 1 genannten Schule.

(2) Nicht zumutbar ist der Schulweg dann, wenn er in der einfachen Entfernung

a) flir Schiilerinnen und Schiiler bis zur Klassenstufe 4 2 km
b) im Ubrigen 4 km
tiberschreitet.

(3) Fiir behinderte Schiilerinnen und Schiiler kénnen auch kiirzere Wege zugelassen werden,
wenn die Behinderung dies nicht nur voriibergehend erfordert.

§5
Beforderungsarten
(1) Die Bef6rderung wird durchgefiihrt in

a) 6ffentlichen Verkehrsmitteln des Linienverkehrs nach § 42 PBefG, des schienengebun-
denen Verkehrs nach § 4 PBefG und nach § 1 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes,

b) sonstigen Kraftfahrzeugen in begriindeten Ausnahmefillen.

(2) Der Trager der Schiilerbeférderung bestimmt die zweckméaBigste Beforderungsart unter
Beriicksichtigung der Zumutbarkeit fiir die Schiilerinnen und Schiiler, der Interessen des
Gesamtverkehrs und der Wirtschaftlichkeit. Im Regelfall sind die Verkehrsmittel gemiB
Abs. 1 Buchstabe a zu benutzen.

(3) Soll die Beforderung in sonstigen Kraftfahrzeugen gemilB Abs. 1 Buchstabe b erfolgen, so
bedarf es hierzu der Zustimmung des Kreises.



§6
Offentliche Verkehrsmittel

Schulanfangs- und  Schulschlusszeiten sollen im Interesse eines wirtschaftlichen
Schiilerverkehrs mit den Fahrzeiten der offentlichen Verkehrsmittel abgestimmt werden.
Dabei ist ein gestaffelter Unterricht anzustreben, damit Verkehrsspitzen vermieden werden.

§7

Zumutbarkeitsgrenzen fiir den 6ffentlichen Verkehr

Die Beforderung mit dffentlichen Verkehrsmitteln gemiB § 5 Abs. 1 Buchstabe a ist in der
Regel nicht zumutbar, wenn

a) regelmaBige Wartezeiten von mehr als

- 30 Minuten vor Unterrichtsbeginn oder 60 Minuten nach Unterrichtsschluss fiir

Schiilerinnen und Schiiler der Grundschulen und Férderzentren (bis zur Klassenstufe
4)

- 60 Minuten vor Unterrichtsbeginn oder nach Unterrichtsschluss fiir die iibrigen
Schiilerinnen und Schiiler entstehen oder

b) der Weg von der Wohnung zur Haltestelle oder von dieser zur Schule die zumutbare
Entfernung nach § 4 Abs. 2 iiberschreitet.

§8
Sonstige Kraftfahrzeuge

(1) Ist eine Beforderung nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a wegen der Behinderung von
Schiilerinnen und Schiilern nicht méglich, kénnen die Kosten, die durch die Beftrderung
mit einem sonstigen Kraftfahrzeug entstehen, vom Kreis im Einvernehmen mit dem
Schultréger als notwendig anerkannt werden.

(2) Ist eine Beforderung nach § 5 Abs. 1 Buchstabe a aus anderen als in Absatz 2 genannten
Griinden nicht moglich und kann die Schiilerin oder der Schiiler auf andere Weise die
Schule nicht erreichen, kann vom Kreis im Einvernehmen mit dem Schultrédger
ausnahmsweise anerkannt werden, dass die Kosten der Beforderung in einem sonstigen
Kraftfahrzeug zuschussfihig sind. Das gilt nur fiir den Weg von der Wohnung bis zur

nichsten Haltestelle, es sei denn, die Kosten der Beférderung unmittelbar bis zur Schule
sind gleich oder geringer.

§9

Umfang der notwendigen Beforderungskosten

(1) Als notwendige Kosten werden anerkannt



a) bei der Benutzung 6ffentlicher Verkehrsmittel die Ausgaben der Schiilerfahrkarten nach
dem kostengiinstigsten Tarif fiir die Befdrderung zwischen Wohnort und Schulort,

b) im Ubrigen die unabweisbaren Kosten.

(2) Bel Benutzung sonstiger Kraftfahrzeuge (§ 5 Abs. 1 Buchstabe b, § 8) wird eine
Wegstreckenentschidigung gewihrt. Diese richtet sich beim Einsatz eines nicht
privateigenen Krafifahrzeuges nach der vertraglich vereinbarten Hohe. Bei der
Beforderung mit einem privateigenen Personenkraftwagen wird je gefahrenen Kilometer
eine  Entschddigung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des
Bundesreisekostengesetzes flir privateigene nicht anerkannte Krafifahrzeuge (ohne
Mitnahmeentschddigung) gewihrt.

§10
Gebiihren Ersatzfahrkarten

Beim Verlust der Schiilerfahrkarte werden Gebiihren fiir die Ausstellung einer
Ersatzfahrkarte erhoben. Die Hohe der Gebiihr richtet sich nach den Regelungen des
ausstellenden Unternehmens.

§ 11
Erstattungsverfahren

Das Erstattungsverfahren wird durch den Kreis im Einzelnen geregelt.
§12
Schlussvorschriften

In besonders gelagerten Féllen kann von den Regelungen dieser Satzung durch den Kreis oder
mit Zustimmung des Kreises abgewichen werden.



Eingangsstempel

Antrag auf Lernférderung
Gem. § 28 Abs. 5 SGB Il bzw. § 34 Abs. 5 SGB Xl

BG-Nummer/Aktenzeichen

Name, Vorname des Schilers/ der Schilerin Geb.-Datum des Schilers/ der
Schilerin

Name, Vorname des gesetzlichen Vertreters Geb.-Datum des gesetzlichen
Vertreters

StralRe, PLZ, Ort Telefonnummer (freiwillig)

Name der Schule:

Anschrift der Schule:

Hiermit beantrage ich die im Bildungs- und Teilhabepaket bertcksichtigten Leistungen fir eine die
schulischen Angebote erganzende angemessene Lernférderung. Ich bin damit einverstanden, dass die
zustandige Stelle die erforderlichen Daten bei der Schule einholt, wenn dies erforderlich ist und
entbinde die zustandige Lehrkraft fir Rickfragen hierzu von der Schweigepflicht. Meine Einwilligung
habe ich freiwillig abgegeben. Sie kann verweigert oder jederzeit gegeniiber der zustandigen Stelle
widerrufen werden mit der Folge, dass die Schule die fiir die Prifung des Anspruchs auf Lernférderung
erforderliche Eignung und Erforderlichkeit nicht bestatigen kann.

Ort/ Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters (bei minderjahrigen Antragstellern)

Ort/ Datum Unterschrift der Schilerin/ des Schiilers



Von der Lehrkaft auszufillen:
Bitte beachten Sie die unten stehenden Hinweise

Fur den o.g. Schuler/ Schulerin besteht Lernférderbedarf in der Klassenstufe/
Jahrgangsstufe fur

das Unterrichtsfach im Umfang von Schulstunde/ pro Woche

Der derzeitige Notendurchschnitt fir das genannte Unterrichtsfach liegt bei

das Unterrichtsfach im Umfang von Schulstunde/ pro Woche

Der derzeitige Notendurchschnitt fir das genannte Unterrichtsfach liegt bei

das Unterrichtsfach im Umfang von Schulstunde/ pro Woche

Der derzeitige Notendurchschnitt fir das genannte Unterrichtsfach liegt bei

Der Forderbedarf besteht voraussichtlich fur einen Férderzeitraum vom bis

Die Erteilung der Nachhilfe ist geeignet und erforderlich, um die Lernziele zu erreichen [ ja [ nein

Das Erreichen der wesentlichen Lernziele ist geféahrdet. ja O nein

Die Leistungsschwéche ist auf unentschuldigte Fehlzeiten oder anhaltendes Fehlverhalten

zurtickzufiihren? Oja O
nein

Ein Wechsel der Schulform nach unten ist erforderlich bzw. wurde empfohlen? O ja O nein
Die Wiederholung der Klassenstufe/ Jahrgangsstufe ist angezeigt? O ja O nein

Welche Art der Lernférderung ist notwendig und geeignet? Werden besondere Anforderungen an die
fordernde Person oder das Institut gestellt?

Art:

Quialifikation:

I nein [ ja, bitte begriinden:

Gibt es schulische Férderangebote? O ja O nein
Werden diese regelmafig Anspruch genommen? O ja O nein
Sind diese Angebote ausreichend? O ja O nein




Es liegen besondere Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben und/oder beim Rechnen vor.

ja O nein

Es wurde Legasthenie oder Dyskalkulie festgestellt

Jja O nein Wenn ja:

Es besteht der Verdacht, dass die besonderen Schwierigkeiten beim Lesen/ Schreiben bzw. Rechnen
den Schiler/ die Schilerin bei der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft derart beeintrachtigen,
dass er/ sie von einer seelischen Behinderung bedroht sein kénnte?

[ja U nein

Kdnnen Sie eine geeignete Person/ einen Anbieter empfehlen?

Bitte erlautern Sie die defizitaren/ zu vermittelnden Nachhilfethemen:

Anmerkungen:

Ansprechpartner/ in bei Rickfragen ist:

Telefonnummer:

Ggf. E-Mail-Adresse:

Ort, Datum Unterschrift/ Stempel




Vom Anbieter auszufiillen oder Bescheinigung beiftigen:
Bitte beachten Sie die unten stehenden Hinweise

Name des Anbieters:

Bitte erlautern Sie, wie die durch die Lehrkraft benannten Defizite behoben werden:

Welchen zeitlichen Umfang umfasst die Lernférderung:

Im Fach: Umfang: Schulstunde/Woche
Im Fach: Umfang: Schulstunde/Woche
Im Fach: Umfang: Schulstunde/Woche

Wie hoch sind die Kosten je Schulstunde?

Wie hoch sind die Kosten insgesamt?

Ort, Datum Unterschrift/ Stempel

Hinweise fur die Gewahrung der Lernférderung:
Im Einzelnen gehdren u.a. zu den wesentlichen Lernzielen:
- die Versetzung in die nachste Klassenstufe,
- in Abschlussklassen weiterfiihrenden Schulen das Erreichen des Schulabschlusses,
- die Erreichung eines ausreichenden Leistungsniveaus,
- die Verbesserung der Chancen auf dem Ausbildungsmarkt. Hierfiir wére eine entsprechende
Bescheinigung der Lehrkraft beizubringen.

In erster Linie sollen die Schiler durch den fir die Schiler kostenfreien Unterricht und durch zusétzliche
schulische Angebote in die Lage versetzt werden, das Klassenziel zu erreichen. Die Lernférderung aus
dem Bildungs- und Teilhabepaket soll die schulischen Angebote nicht ersetzen, sondern im Bedarfsfall nur
sinnvoll ergdnzen, wenn diese fur die erforderliche Leistungssteigerung nicht ausreichen. Voraussetzung
fur die Lernférderung ist weiter, dass ohne die Lernforderung die wesentlichen Lernziele der jeweiligen
Jahrgangsstufe voraussichtlich nicht erreicht werden kénnen. Diese sind im Regelfall die Versetzung des
Schilers in die nachste Jahrgangsstufe bzw. das Erreichen eines ausreichenden Leistungsniveaus; aber
auch das Erlernen elementarer Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben, der Erwerb eines ausreichenden
Niveaus in der Unterrichts- und Verkehrssprache Deutsch sowie der Ausbildungsreife sind als wesentliche
Lernziele zu berlcksichtigen.

Zur Verbesserung eines an sich ausreichenden Notendurchschnitts ist eine entsprechende Férderung
nicht moglich. Auch fir eine Leistungssteigerung mit dem Ziel, eine hohere Schulform zu besuchen, ist
eine Lernférderung gesetzlich nicht vorgesehen. Die Lernférderung soll dem Schiler helfen, eine
vorubergehende Lernschwache zu tberwinden.

AuRerdem scheidet die Gewahrung einer Lernférderung aus, wenn die Versetzung objektiv betrachtet
hierdurch nicht mehr erreicht werden kann. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn nach den




schulrechtlichen Bestimmungen ein Wechsel der Schulform nach unten oder eine Wiederholung der
Klasse angezeigt ist. Liegt die Ursache fir die Defizite in unentschuldigten Fehlzeiten oder
vergleichbaren Ursachen und bestehen keine Anzeichen fiir eine nachhaltige Anderung des
Fehlverhaltens, ist Lernférderung ebenfalls nicht geeignet.

Lernférderung wird i.d.R. in dem von der zustandigen Lehrkraft fir erforderlich gehaltenen Umfang ab
Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen langstens bis zum Ende des laufenden Schuljahres
gewabhrt.



Bedarfsanzeige auf Leistungen fur Bildung
und Teilhabe

Bitte beachten Sie die untenstehenden Informationen!

Eingangsstempel

BG-Nummer/Aktenzeichen

Name, Vorname des Kindes

Geb.-Datum des Kindes

Name, Vorname des gesetzlichen Vertreters

Geb.-Datum des gesetzlichen
Vertreters

Stral3e, PLZ, Ort

Telefonnummer (freiwillig)

IBAN, BIC-Code und Kontoinhaber

Der/ Die Anspruchsberechtigte bezieht folgende Leistungen nach dem

[0 SGB Il (ALG 1/ Sozialgeld) vom Jobcenter

[J SGB XII (Grundsicherung/Hilfe zum Lebensunterhalt) vom Sozialamt

[0 WoGG (Wohngeld) von der Wohngeldstelle
[J BKGG (Kinderzuschlag) von der Familienkasse
1 AsylbLG vom Sozialamt

Bei Leistungen nach dem WoGG, BKGG fligen Sie eine Kopie des aktuellen Bescheides bei.

Das oben genannte Kind besucht eine

[J Kindertagesstatte /Tagespflege [ allgemeinbildende Schule

Name der Schule:

[ berufsbildende Schule

Anschrift der Kindertagesstatte/Schule:

Bei Besuch einer Schule bitte folgendes ausfiillen:

Der Schiiler/die Schiilerin besucht die Klasse.

Der Schiler/die Schilerin erhélt Leistungen nach dem Bundesausbildungsforderungsgesetz (BafoG)

Llnein [lja
Der Schiler/die Schilerin erhélt eine Aushildungsvergtitung
Llnein [lja




Name, Vorname des Kindes:

Fir folgende Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket wird ein Bedarf angezeigt:
(zutreffendes bitte ankreuzen X))

O Ein-/mehrtagige Ausflige fur Schiler und Kinder in
Kindertagesstatten/Tagespflege

Art der Leistung [J eintagiger Schul-/Kita-Ausflug [0 mehrtagige Klassenfahrt/Kita-Ausflug

Datum/Zeitraum des Ausfluges/ der Fahrt

Ziel des Ausfluges/ der Fahrt

Kosten (ohne Taschengeld)

Falligkeit der Zahlung

Zahlungsempfanger

IBAN und BIC

Verwendungszweck

Bitte figen Sie dieser Bedarfsanzeige eine Kopie des Elternbriefes bei!

Von der Schule zu bescheinigen:

Findet der Ausflug/ die Fahrt im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen statt?
ja O nein

Stempel der Schule/ Unterschrift

O Ausstattung mit personlichem Schulbedarf
Bitte Schulbescheinigung des Kindes einmalig zur Einschulung und ab dem 15. Lebensjahr fur jedes
Schuljahr beiftigen!

O Kosten fur die Schilerbeférderung

Welcher Bildungsgang wird besucht:

Gibt es ein besonderes Schulprofil (Facherausrichtung)? Falls ja welches:

Wie weit ist die ndchstgelegene Schule des gewahlten Bildungsganges entfernt:

Wird die nachstgelegene Schule des gewahlten Bildungsganges besucht? (ja O nein

Falls nein, bitte Griinde nennen:

Welche Art von Schulerbeférderung (Verkehrsmittel) wird gewahit:

Erfolgt eine Kosteniibernahme durch Dritte (z. B. Schulamt, Gemeinde etc.)? U ja O nein
Nachweis Uber die Schilerbeférderungskosten ist beizufiigen, z.B. Kopie der Fahrtkarte!




Name, Vorname des Kindes:

O gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

Das Kind nimmt im Zeitraum von bis an der gemeinschaftlichen
Mittagsverpflegung teil.

Beim Schulbesuch: Die Mittagsverpflegung erfolgt in schulischer Verantwortung? (ja O nein

In welcher Schule/ Kita erfolgt die Mittagsverpflegung?

Das Kind besucht einen Hort und nimmt in diesem Rahmen am Mittagessen teil? [ ja [ nein

In welchem Hort erfolgt die Mittagsverpflegung?

O Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben (z.B. Sportverein, Musikunterricht,...)
Bitte lassen Sie die Bescheinigung , Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben” vom
Leistungsanbieter ausfullen.

Es wird im Zeitraum vom bis

an folgender Aktivitét teilgenommen:

Name des Leistungsanbieters/ Vereins:

Entstehen weitere tatsachliche Aufwendungen (Nachweis durch Quittung ec. Beifligen)?
O ja O nein

Um welche Art von Aufwendung handelt es sich:

Ich versichere, dass die Angaben zutreffend sind. Ich erméachtige das Sozialamt/ Jobcenter, die zur
Abwicklung der Leistungserbringung erforderlichen Daten an Leistungsanbieter zu bermitteln und
erforderlichenfalls notwendige Daten zu erheben. Die erganzenden Datenschutzhinweise aufgrund
der DSGVO habe ich zur Kenntnis genommen. Diese Einwilligung kann fir die Zukunft jederzeit
widerrufen werden.

Ort/ Datum Unterschrift des Antragstellers bzw. des gesetzlichen Vertreters




Hinweise

Eintégige Ausflige und mehrtégige Klassenfahrten der Schule/ Kindertageseinrichtung/ Tagespflegeperson

Es werden die tatsachlich anfallenden Aufwendungen tibernommen. Hierfur werden die Elternbriefe tiber die Ankilindigung der
geplanten Ausflige oder Fahrten benétigt. Sollte fiir die Begleichung der Kosten nur Barzahlung vorgesehen sein, mussten Sie
den félligen Betrag vorstrecken und bekommen diesen gegen Vorlage einer Quittung (mit Stempel und Unterschrift der Schute
oder der Kindertageseinrichtung) von uns erstattet. Sobald jedoch im Elternbrief eine Bankverbindung der Schule bzw.
Kindertageseinrichtung zur Uberweisung angegeben ist, diirfen Sie die Zahlung keinesfalls selbst vornehmen! Die Kosten
mussen in diesem Fall vom Sozialamt / Jobcenter direkt an die Schule bzw. an die Kindertageseinrichtung Uberwiesen werden.

Ausstattung mit persénlichem Schulbedarf

Der personliche Schulbedarf wird zweimal im Jahr ausgezahlt, zum 1. August bzw. im September 100,00€ und zum 1.
Februar 50,00€. Fur Schilerinnen und Schiler ist einmalig zur Einschulung und ab dem 15. Lebensjahr fiir jedes
Schuljahr eine Schulbescheinigung vorzulegen.

Schiilerbeférderung
Bericksichtigt werden die fiir den Besuch der nachstgelegenen Schule des gewahlten Bildungsganges entstehende

Beftrderungskosten. Bitte beachten Sie, dass nach der Schilerbeférderungssatzung des Kreises Stormarn bis zur 10.
Klassenstufe grundsatzlich die Schilerbeférderungskosten durch den Kreis Stormarn, Fachdienst Familie und Schule
Ubernommen werden. In den Féllen, in denen der Schiler eine einfache Strecke von 2 km bzw. ab 5 Klasse 4 km
Uberschreitet, konnen die entsprechenden Kosten fir 6ffentliche Verkehrsmittel im Rahmen des § 28 Abs. 4 SGB I/ § 34
Abs. 4 SGB XII ilbernommen werden.

Erganzende angemessene Lernférderung
Fir die Lernférderung ist ein gesonderter Antrag auszufillen.

Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung in der Schule / Kindertageseinrichtung

Fir Leistungsberechtigte, die an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in einer Kindertageseinrichtung oder in der Schule
teilnehmen, sieht das Bildungs- und Tellhabepaket eine Ubernahme der hierfiir anfallenden Aufwendungen vor. Eine Ubernahme
des gemeinschaftlichen Mittagessens in einem Hort kann ubernommen werden, wenn ein Kooperationsvertrag zwischen Schule
und Tageseinrichtung vorliegt.

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft

Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, die an einer kostenpflichtigen Freizeitaktivitat
teilnehmen, erhalten einen Zuschuss i. H. v. 15,00 Euro zu den hierfir tatsachlich entstehenden Kosten. Bei Bedarf
erhalten Sie von uns eine Bescheinigung, die vom Anbieter der Freizeitaktivitat (z. B. Sportverein, Musikschule)
auszufillen und mit Stempel und Unterschrift zu bestétigen ist. Die ausgefillte Bescheinigung ist anschlieRend bei uns
einzureichen. Dariiber hinaus kénnen weitere tatsachliche Aufwendungen die in Verbindung mit einer vorgenannten
Aktivitat stehen Ubernommen werden.



http://bzw.an/

Eingangsstempel

Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben

Beschei n|g ung BG-Nummer/Aktenzeichen
Name, Vorname des Kindes Geburtsdatum des Kindes
Name, Vorname des gesetzlichen Vertreters Geburtsdatum des gesetzlichen
Vertreters

StralRe, PLZ, Ort

Fur das o.g. Kind wird die Kostentibernahme fir folgendes Angebot beantragt:

[ Aktivitdten im Bereich Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit

U Unterricht in kiinstlerischen Fachern und vergleichbaren Aktivitaten der kulturellen Bildung
U Teilnahme an einer Freizeit vom/ am bis zum

U

Vom Anbieter des sozialen/kulturellen Angebotes auszufiillen:

Name des Anbieters Telefonnummer

Anschrift

Kurzbeschreibung der angebotenen/ geplanten Aktivitat:
(Bei Sportvereinen z. B. konkretes Sportangebot/ Kursangebot, bei Unterricht z. B. Art und Umfang des Unterrichts, bei
Freizeiten z. B. Art und Ort und Umfang des Freizeitangebotes, wenn méglich Info-Broschiiren, Flyer o.a. beifiigen.)

Die Kosten fir die geplante Aktivitat betragen: Euro
LI monatlich O im Quartal [ im Halbjahr [ im Jahr O einmalig

Mitgliedschaft/ Teilnahme seit:

Ort, Datum Unterschrift /Stempel




	BuT Qualitätsleitfaden aktuell 10.11.2020
	Inhaltsverzeichnis
	Inhaltsverzeichnis
	Änderungshistorie
	1. Grundsätzliches
	1.1 Anwendungshinweise
	1.2 Grundsatz/Sinn und Zweck Bildung und Teilhabe
	1.3 Gesetzesänderung
	1.3.1 Starke-Familien-Gesetz – Änderung zum 01.08.2019

	1.4 Zuständigkeit

	2. Verfahren
	2.1 Antragstellung
	2.1.1 SGB II/ SGB XII
	2.1.2 BKGG (Wohngeld/Kinderzuschlag)

	2.2 Berechtigte Selbsthilfe nach § 30 SGB II und § 34b SGB XII
	2.3 Bewilligungszeitraum
	2.4 Besonderheiten bei der Leistungsgewährung nach § 34, § 34a SGB XII
	2.5 Besonderheiten bei der Leistungsgewährung nach § 6b BKGG

	3. Anspruchsvoraussetzungen
	3.1 Feststellung der Anspruchsberechtigung
	3.2 Leistungsumfang
	3.3 Personenkreis
	3.4 Definition allgemein-/berufsbildende Schulen

	4. Art und Weise der Leistungserbringung
	4.1 Rechtsgrundlage
	4.2 Leistungsform

	5. Tagesschulausflüge, Tagesausflüge einer Kindertageseinrichtung/Tagespflegeperson und mehrtägige Schulfahrten, mehrtägige Fahrten einer Kindertageseinrichtung/ Tagespflegeperson
	5.1 Rechtsgrundlage
	5.2 Voraussetzungen
	5.3 Antragstellung der Schulen bei Schulausflügen
	5.4 Nachweispflicht
	5.5 Übernahmefähige Kosten
	5.6 Vorrang
	5.7 Bewilligung

	6. Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf
	6.1 Rechtsgrundlage
	6.2 Allgemeines
	6.3 Anspruchsvoraussetzungen
	6.4 Höhe der Leistung

	7. Schülerbeförderung
	7.1. Rechtsgrundlage
	7.2 Allgemeines
	7.3 Anspruchsvoraussetzungen
	7.3.1 „Bildungsgang“
	7.3.2 Schulprofil
	7.3.3 nächstgelegene Schule
	7.3.4 Angewiesenheit auf die Beförderung
	7.3.5 Schülerbeförderungssatzung
	7.3.6 Übernahmefähige Kosten


	8. Lernförderung
	8.1. Rechtsgrundlage
	8.2 Allgemeines
	8.3 Wesentliches Lernziel
	8.4 Geeignetheit und Erforderlichkeit der Lernförderung zur Erreichung des Lernziels
	8.5 Schulische Angebote ergänzende Lernförderung
	8.6 Angemessene Kosten der Lernförderung
	8.7 Bewilligungsbescheid

	9. Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung
	9.1 Rechtsgrundlage
	9.2 Anspruchsvoraussetzungen
	9.3 Vorrang

	10. Soziale und kulturelle Teilhabe
	10.1 Rechtsgrundlage
	10.2 Pauschale
	10.2.1 Anspruchsvoraussetzungen
	10.2.2 Vorrang
	10.2.3 Abgrenzungen
	10.2.4 Bewilligung

	10.3 weitere tatsächliche Aufwendungen
	10.3.1 Allgemeines
	10.3.2 Höhe der Leistung


	11. Regelungen während der COVID 19-Epidemie
	11.1 Tagesschulausflüge, Tagesausflüge einer Kindertageseinrichtung/Tagespflegeperson und mehrtägige Schulfahrten, mehrtägige Fahrten einer Kindertageseinrichtung/ Tagespflegeperson
	11.2 Gemeinschaftliche Mittagsverpflegung


	Anlage 1 - Schülerbeförderungssatzung
	Anlage 2 - Antrag auf Lernförderungneu
	Anlage 3 - Bedarfsanzeigeneu
	Anlage 4 - Bescheinigung Leistungsanbieterneu

